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Über die  
Krise des Wald- 

bades hinaus sind 
viele Projekte der sozialen Infrastruk-
tur Naunhofs auf einem guten Weg. Der 
Spielplatz der Grünstadt steht kurz vor 
der Eröffnung, wozu ich Familien herz-
lich am 08.05. um 16:00 Uhr einladen 
möchte. Nach vielen Umwegen ist nun 
zwar mit Verspätung, jedoch großem 
Mehrwert für die großen und kleinen 
Besuchenden, eine vielfältige Spiel-
platz-Welt entstanden. 

Durch bewilligte Fördermittel für das 
Projekt „Bildungs- und Bewegungsgar-
ten Ascheberg“ wurden am 10.04.24 
die Weichen zu einer weiteren Altlas-
tensanierung und Renaturierung im 
Stadtgebiet gestellt. Die zahllosen Na-
turbildungsorte sollen auf 14.800 m² 
nicht nur für Schülerinnen und Schüler, 
sondern für die gesamte Bürgerschaft 
Orte der Naturbildung, der sozialen Be-

gegnung und einen weiteren wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz bilden.

Ein großer Schritt hinsichtlich des 
Ausbaus sozialer Infrastrukturen ist 
der kürzlich vom Stadtrat beschlossene 
Neubau der Turnhalle für die Grund-
schule Naunhof in der Ladestraße, 
welcher sich indessen in der konkreten 
Bauplanungsphase befindet. Außer-
dem sind diverse, verkehrsberuhigende 
Maßnahmen, wie eine Markierung der 
Parkflächen in der Schulstraße oder 
eine bauliche Einengung zum Schutz 
unserer kleinsten Schülerinnen und 
Schüler auf den Weg gebracht. 

Andere Schulen haben ebenso Grund 
zur Freude, beispielsweise bekommt 
die Oberschule ihre langersehnte neue 
Lehrküche, welche in den Sommerferi-
en eingebaut werden soll. 

Zu kalkulieren sind für jede Projekt-
idee aber nicht nur finanzielle, sondern 
auch personelle Ressourcen, die über 

das Pflicht-Maß hinausgehen müssen. 
Denn nur so kann aus einem regulä-
ren Betrieb und Erhalt ein konkreter 
Aufbau und Ausbau von sozialen Infra-
strukturen in Naunhof und den Ortstei-
len werden. 

Ihre Bürgermeisterin

Anna-Luise Conrad

Titelfoto: Waldbad Naunhof in der Saison-
Vorbereitung im April 2024

Soziale Infrastrukturprojekte gehen voran
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Titelthema 

Ohne Dich machen wir nicht auf
Keine Fachkräfte für Bäderbetriebe 
und Rettungsschwimmer – keine Sai-
son 2024 für das Waldbad Naunhof. 
So einfach diese Rechnung ist, so er-
schütternd ist sie für uns alle.

Jetzt brauchen wir jede Hilfe, Ihre 
Hilfe! Leiten Sie unsere Notlage wei-
ter, suchen Sie mit, werden Sie selbst 
Rettungsschwimmer/in in Ihrem Naun-
hofer Waldbad. 

Für die Saison von Mai bis Septem-
ber 2024 sind folgende Stellen noch 
offen:

• Fachkräfte für Bäderbetriebe
 (m / w / d) in Teilzeit
• Rettungsschwimmer (m / w / d) 
 in Teilzeit
• Minijob Rettungsschwimmer / 
 Wasserwacht (m / w / d) z. B. für 
 Schüler/innen auf 538 €-Basis

Die tägliche Arbeitszeit im Waldbad 
richtet sich nach einem Schichtplan. 
Im Rahmen des Schichtplans ist auch 
Wochenend- und Feiertagsdienst not-
wendig, um die Öffnungszeiten des 
Waldbades abdecken zu können. Ge-
leistete Mehrarbeitsstunden werden 
auf einem Zeitkonto gutgeschrieben, 
sodass diese bei schlechten Witte-
rungsbedingungen und vorüberge-
hender Schließung des Waldbades 
abgefeiert werden können (Minijob-
ber ausgenommen).

Das klingt spannend? Dann bewer-
ben Sie sich jetzt. Ohne SIE wird das 
Waldbad 2024 nicht öffnen können. 
Bitte helfen Sie mit!

Erfahren Sie mehr zu den Stellen 
für das Waldbad auf unserer Webseite 
www.naunhof.de.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Baulich ist das Waldbad dennoch 
vorbereitet, um termingerecht am 
15.05.2024 zu öffnen. Die Technik ist 
fertig, die Becken mit Wasser gefüllt, 
alles ist geprüft und abgenommen. 
Auch für die Gastronomie wurde ein 
neues Konzept etabliert sowie ein 
neuer Pächter gefunden. 

Alles ist bereit, die Badesaison zu 
starten. Jedoch sind der tatsächliche 

Umfang und Zeitpunkt der Öffnung 
aktuell unklar, da mit unseren 3 Bade-
meistern allein weder die Öffnungs-
zeiten, die Aufsichtspflicht noch die 
Rettungsfähigkeit abgedeckt sind. 
Aktuelle Informationen entnehmen 
Sie bitte unseren Medien.

Die finanzielle Schieflage
Die neue Benutzerordnung ein-
schließlich der nach 10 Jahren erst-
malig geänderten Eintrittspreise mit 
dem Beschluss des Stadtrates vom 01. 
Februar 2024 war der erste Schritt ge-
gen das finanzielle Missverhältnis. Die 
Erhöhung beläuft sich von 3,50 Euro 
auf 4,50 Euro für die Tageskarte Er-
wachsener und von 1,50 Euro auf 2,50 
Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahre sowie vom Preis für eine Saison-
karte für Erwachsene von 72,00 auf 
90,00 Euro und dem für Kinder von 
38,00 auf 50,00 Euro. Beim Kauf ei-
ner Saisonkarte bis einschließlich 15. 
April eines Jahres verringert sich der 
Betrag um jeweils 3,00 Euro. Die neue 
Benutzerordnung ist unter folgendem 
QR-Code abrufbar: 

Dennoch stehen diese Einnahmen von 
rund 80 Tsd. Euro (2023) eklatant ge-
stiegenen Ausgaben von rund 101 Tsd. 
Euro (2023) gegenüber, kumuliert aus 
der Unterhaltung von Gebäuden und 
Außengelände / Pflege der Bäume, der 
Kosten für Wasseraufbereitung, Kon-
trollen und Wartung, Energiekosten 
und letztlich Personalkosten. Somit 
sind weitere Maßnahmen und Schritte 
notwendig, um perspektivisch diese 
Schieflage auszugleichen.

Sie können bei der Suche von Fach-
kräften unterstützen. Bleiben Sie 
uns anschließend als Gast herzlich 
willkommen, auch bei nur 24 Grad 
mit Wolken. Schwimmbad-Pommes 
schmecken bei jedem Wetter! Wir 
freuen uns auf Sie.

Waldbad 2024 geschlossen?

Die Stadtverwaltung Naunhof 
informiert auch über Instagram und 
Facebook und die Partheland App:
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Naunhof Aktuell 

635.200,00 € bekommt die Stadt Naun-
hof in Zusammenarbeit mit dem Freien 
Gymnasium Naunhof aus dem Haushalt 

des Bundestages für das Projekt „Bil-
dungs- und Bewegungsgarten Asche-
berg", welches die Renaturierung mit 
Begrünungsmaßnahmen, die Erstel-
lung eines Teichbiotops und zahlrei-
cher Naturbildungsorte auf 14.800 m² 
am „Ascheberg“ vorsieht. 

Der Haushaltsausschuss des Bundes-
tages hat am 10.04.2024 knapp 200 
Mio. Euro für Projekte zur Förderung 
des kommunalen Klimaschutzes freige-
geben. Mit der „Förderrichtlinie für Na-
türlichen Klimaschutz in kommunalen 

Gebieten im ländlichen Raum“ fördert 
das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV) Projekte 
auf möglichst großen öffentlichen, 
nicht wirtschaftlich genutzten Flächen. 
Besonders förderwürdig sind dabei in-
vestive Maßnahmen und solche, die 
Synergien zwischen dem Klimaschutz 
und dem Erhalt oder der Stärkung der 
biologischen Vielfalt erzeugen. 

Weitere Informationen zum Projekt 
folgen.

Mitglieder und Nichtmitglieder können 
Bremsen, Stoßdämpfer oder Ladezu-
stand der Batterie ihres Fahrzeugs kos-
tenlos beim ADAC Autocheck prüfen 
lassen.

‣ Wann: 23. Mai bis 24. Mai 2024 
‣ Wo: Marktplatz in Naunhof 
‣ Prüfzeiten: von 10:00 bis 13:00 Uhr
 und von 14:00 bis 18:00 Uhr

Mithilfe der modernen Diagnosetech-
nik im Prüfmobil können Mängel am 
Fahrzeug schnell entdeckt werden. 

Die Kollegen vor Ort testen Brems-
wirkung und überprüfen die Funktion 
der Stoßdämpfer. Weiterhin erfährt 
der / die Besuchende den Ladezu-
stand der Batterie oder den Zustand 
der Bremsflüssigkeit. Die Messergeb-
nisse erhalten Fahrzeugführer/innen 
als Computerausdruck zum Mitneh-
men und Abheften. Mit diesem Prüf-
bericht und einer entsprechenden 
Beratung durch den Prüfer können 
Fahrzeughalter/innen bei Bedarf ei-
ner Werkstatt einen gezielten Repa-
raturauftrag erteilen. 

‣ Weitere Informationen unter: 
 adac.de/pruefdienste 

Eigenbetrieb Wasserversorgung Naunhof: 

Herr Christopher Hocks
Tel.: 034293 42-153
E-Mail: hocks-wasserversorgung@
 naunhof.de
Technischer Mitarbeiter 

Bauhof:

Herr Eric Sven Berthold
Stellvertretender Bauhofleiter
• Kontrolle, Reparatur, Erneuerung und 

Pflege der Spielplätze
• Wartung und Pflege Stadtmöbel aus 

Holz
• Reparaturen und Instandsetzung von 

städtischen Gebäuden und Inventar
• Winterdienst

Bauhof:

Herr Stev Lohmann
• Reparaturen und Instandhaltung von 

Fahrzeugen, Mähtechnik und Geräten
• Schlosser für Schweißarbeiten
• Reparaturen und Instandsetzung von 

städtischen Gebäuden und Inventar
• Winterdienst

Fördermittel für Projekt „Bildungs- und Bewegungsgarten Ascheberg“

Der ADAC Autocheck kommt 

Neue Ansprechpartner/innen im Rathaus
Folgende neue Mitarbeiter kümmern sich künftig um Ihre Anliegen:

Die nächste Ausgabe der Naunhofer Nachrichten erscheint am 18.05.2024. 



Naunhofer Nachrichten - Ausgabe 09 / 2024 | 5 

Naunhof Aktuell 

Die Vorbereitungen für die Landtags-
wahlen am 01. September laufen be-
reits parallel zu den bevorstehenden 
Kommunalwahlen und der Europawahl. 
Die Stadt Naunhof ist hierfür noch auf 
der Suche nach freiwilligen Helfer/in-
nen für die Übernahme des Ehrenamtes 
als Wahlvorstand in den Wahllokalen. 

Interessierte können sich im Ord-
nungsamt der Stadtverwaltung (E-Mail: 

lohn-ordnungsamt@naunhof.de, Tel. 
034293 42126) gern melden. Voraus-
setzung: man muss mindestens 18 Jah-
re alt sein, zum Zeitpunkt der Wahl seit 
mindestens drei Monaten in Naunhof 
wohnen und nicht vom Wahlrecht aus-
geschlossen sein. Bei Landtagswahlen 
müssen Wahlhelfende außerdem die 
deutsche Staatsbürgerschaft haben. 

(Foto: Adobe Stock – James Steidl)

Am Mittwoch, den 17. April 2024 um 
19:00 Uhr eröffnete in der Galerie Kugel 
im Naunhofer Rathaus die Ausstellung 
ANS LICHT mit Werken von Margarethe 
Freudenberg (1876 – 1939). Margarethe 
Freudenberg wurde in Berlin geboren 
und lebte von 1919 bis 1939 mit ihrer 
Familie in Naunhof. Die Ausstellung 
zeigt eine Auswahl von Porträts, Land-
schaften, Stillleben und floralen Moti-
ven. Ihre Urenkelin Almut Koch kura-
tierte diese besondere Ausstellung und 
brachte Licht in das Leben, Wirken und 
die Werke ihrer Urgroßmutter. 

Im Rahmenprogramm dieser speziellen 
Ausstellung finden Interessenten noch 
weitere Angebote:

Freitag, 24. Mai 2024
10:00 – 14:00 Uhr: Schreibworkshop
„Vom Schatten ins Licht – Das Werk der 
Künstlerin Margarethe Freudenberg“ 
mit Dr. phil. Amelie Mahlstedt, Zertifi-
zierte Leiterin für Schreibwerkstätten, 
Kreatives Schreiben und Biographie-
Arbeit (EAG-FPI), Anmeldung bitte bis 
zum 23.05.2024 bei der Frauenkultur 

Leipzig e. V., unter hallo@frauenkultur-
leipzig.de oder 0341 2130030. Max. 10 
Teilnehmer/innen., Teilnahmegebühr: 
25,- | 20,- Euro ermäßigt

Dienstag, 11. Juni 2024
16:00 Uhr: Führung durch die 
Ausstellung 
mit Beate Rebner, Urenkelin der Künst-
lerin (Eintritt frei), um Anmeldung in 
der Touristeninformation Naunhof wird 
gebeten: tourist-information@naunhof.
de, Tel. 034293 475647

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Anna-
Luise Conrad und Anja Gaitzsch, der 
Leiterin der Naunhofer Kultur Werk-
Stadt, wurde im Rahmen der Vernissa-
ge an die Gründung der Galerie Kugel 
vor 40 Jahren erinnert. Am 05. Mai 1984 
wagte diese ihren ersten Schritt in die 
Kunstwelt. 

Zur Eröffnung der Galerie Kugel, die 
zeitgleich mit der Stadtbibliothek in 
der damaligen Karl-Marx-Str. 60 (jetzt 
Pension „Goldene Kugel“) eröffnet wur-
de, luden damals ein: 
• Reinhard Haberer (Bürgermeister)
• Christel Hofmann (Kreissekretärin 

des Kulturbundes der DDR Grimma), 
• Mathias Bräuer (Vorsitzender der 

Ortsleitung des Kulturbundes der 
DDR Naunhof)

• Dr. Jürgen Hemme (Vorsitzender des 
Stadtausschusses der NF Naunhof)

• Rosemarie Schwarz (Stadträtin für 
Kultur der Stadt Naunhof)

• Dagmar Henkner (Leiterin der Stadt-
bibliothek Naunhof). 

Bei der 1. Ausstellung wurden Naun-
hofer Künstler/innen in den Fokus ge-
rückt: Holzbildhauermeister Erich Hille, 
Maler und Grafiker Fritz Kässner, die 
anerkannte Kunsthandwerkerin Ursula 
Littmann und Holzbildhauer Günther 
Schumann.

In all der Zeit hat die Galerie Kugel 
unermüdlich Kunst und Kultur geför-

dert. Seit ihrer Gründung hat sie viel 
erlebt, Änderungen durchschritten, 
wurde neu gedacht, vergrößert und in 
unterschiedlichsten Räumlichkeiten 
der Stadt verortet. Von 1984 bis 1991 
fanden die Gäste die Galerie im Gebäu-
de der Pension „Goldene Kugel“. Daher 
hat sie auch ihren Namen. Danach zog 
sie mit der Stadtbibliothek in eine Villa 
in der August-Bebel-Straße 4 um und 
belegte dort ein winzig kleines Zimmer 
von sage und schreibe 12m². Offene 
Ohren beim damaligen Bürgermeister 
ermöglichten eine Erweiterung inner-
halb des Gebäudes über einen Gang 
in eine ehemalige Milchküche, so dass 
dann immerhin 22m² zur Verfügung 
standen. Schließlich fand die Galerie im 
Februar 1995 ihren dauerhaften Platz 
im Naunhofer Rathaus. Seither hat sie 
unermüdlich Künstlerinnen und Künst-
lern eine Plattform geboten, um ihre 
Werke zu präsentieren und ihre kreati-
ve Vision mit der Welt zu teilen. Sie hat 
sich zu einem Ort der Begegnung, Äs-
thetik, Inspiration und Reflexion ent-
wickelt. Volkskunst war von Anfang an 
Thema der Galerie, aber auch hochka-
rätige Ausstellungen fanden hier ihren 
Platz. In all den Jahren hat die Galerie 
Kugel einen unvergleichlichen Beitrag 
zur kulturellen Landschaft von Naun-
hof und darüber hinaus geleistet. Sie 
hat nicht nur Kunstwerke ausgestellt, 
sondern auch Herzen berührt und 
Gedanken angeregt. Die Galerie Ku-
gel wird auch weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen, indem sie neue Talente 
entdeckt, innovative Ausstellungen ku-
ratiert und einen Raum schafft, in dem 
Kunst in all ihren Facetten gefeiert 
werden kann. 

Ein großer Dank geht an dieser Stelle 
an alle Initiatoren, Künstlerinnen und 
Künstler, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die über die vielen Jahre die Ga-
lerie mitgestaltet und weiterentwickelt 
haben.

Wahlhelfer zur Landtagswahl am 01. September gesucht

40 Jahre Galerie Kugel mit außergewöhnlicher Vernissage gefeiert
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In der Langen Straße wurden durch 
den Landkreis Leipzig zwei Wohnun-
gen für unbegleitete minderjährige 
Ausländer angemietet und sind mitt-
lerweile aktiv bewohnt. Die jungen 

Menschen werden vom Jugendamt 
und dem Deutsche Roten Kreuz be-
treut. Außerdem wurde die Pension 
Paulchen durch den Landkreis Leipzig 
für asylsuchende Mütter mit Kindern 

und Paare belegt. Alle Asylsuchenden 
sind keine Neuzuweisungen, sondern 
Umzüge aus anderen Einrichtungen 
auf dem Weg in ihre Selbstständig-
keit.

Am Sonntag, den 21. April gastier-
ten zum ersten Mal Peter Treuer und 
Ralf Bärwolff aus dem Ensemble der 
Academixer mit ihrem Pianisten Jörg 
Leistner in Naunhof. Im gut besetzten 
Bürgersaal konnte ein lustiger Kaba-
rettnachmittag beginnen: „Vorsicht! 
Harte Nüsse!“ oder: „Du, Ich, die Rosi –  

ohne Kurt!“ – Eine satirische Bestands-
aufnahme aus dem Hier und Morgen. 
Nach viel Applaus wurden die Künst-
ler nicht ohne Zugaben von der Bühne 
entlassen. Die Gäste waren sich einig, 
dass es ein gelungener Nachmittag 
war und freuen sich auf die nächste 
Veranstaltung am 01. Juni mit Kay Ray.

Beim Naunhofer Unternehmerfrüh-
stück am 17. April nutzten wieder viele 
verschiedenste Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus Naunhof und der Re-
gion die Gelegenheit zur Vernetzung. 
Aus der Podiumsdiskussion mit Katrin 
Weist, kaufm. Geschäftsführerin der 

KAFRIL Gruppe in Wurzen und Vize-
präsidentin des Unternehmerverban-
des Sachsen e. V., wie mit Matthias 
Forßbohm, Präsident der Handwerks-
kammer zu Leipzig und Dr. Gert Ziener, 
Geschäftsführer Grundsatzfragen der 
IHK zu Leipzig konnten Ideen, Best 

Practice Beispiele, Tipps und Tricks ge-
zogen werden. 

Dem Lindenhof Fuchshain herzli-
chen Dank für die Gastfreundschaft, 
dem Podium großen Dank für die Ein-
blicke und natürlich den Unternehmen 
für ihr Kommen!

Wohnungen in der Langen Straße und Pension Paulchen bezogen

Kabarett der Academixer sorgen im Bürgersaal für ausgelassene Stimmung

Mitarbeitende gewinnen, halten und ausbilden

Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt, 
hast Interesse daran, dich für unsere 
Umwelt zu engagieren und gleichzeitig 
praktische Erfahrung für das Berufsle-

ben zu sammeln? Dann könnte ein FÖJ 
genau das Richtige sein.

Die Lysimeterstation in Brandis sucht 
umwelt- und naturwissenschaftsbe-
geisterte Unterstützende im Rahmen 
eines Freiwilligen Ökologischen Jahres. 
Du erhältst berufsrelevante praktische 
Erfahrungen und Schlüsselqualifikatio-
nen für deinen „Wunsch“-Ausbildungs-
platz / „Wunsch“-Studienplatz sowie die 
mögliche Anrechnung von Wartese-
mestern.

Das Freiwillige Ökologische Jahr be-
ginnt am 01. September und endet am 

31. August. Teilnehmende erhalten ein 
monatliches Taschengeld von 350€ 
(Kindergeldanspruch bleibt erhalten). 
Mehr Informationen findest du unter 
www.lanu.de/de/themen/engage-
ment/foej/ oder du kommst einfach bei 
der BfUL (Lysime-
terweg 1-3, 04821 
Brandis) vorbei.

Freiwilliges Ökologisches Jahr im Bereich Umwelt, Wasser und Meteorologie  
in der Lysimeterstation Brandis

Redaktionsschluss der Stadtverwaltung ist der 07.05.2024.
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Aus dem Rathaus

Ortschaftsrat Fuchshain: Montag, den 
06. Mai im Vereinsraum im Bürgerhaus 
Fuchshain
Ortschaftsrat Lindhardt: Mittwoch, den 
08. Mai im Gesellschaftszimmer der 
Gaststätte Lindenklause
Ortschaftsrat Ammelshain: Dienstag, 
den 14. Mai im Saal des Feuerwehrge-
rätehauses Ammelshain
Ortschaftsrat Erdmannshain / Eicha /
Albrechtshain: Mittwoch, den 15. Mai 
im Saal des Dorfgemeinschaftshauses 
Eicha

Vergabeausschuss: Donnerstag, den 
16. Mai im Sitzungssaal des Rathauses 

Bitte informieren Sie sich im Rats- 
und Bürgerinformationssystem über 
folgenden QR-Code oder an den 
Schaukästen der jeweiligen Ortsteile 
und am Rathaus. 

Die Anfangszeiten der Sitzungen 
entnehmen Sie bitte den Aushängen 
und den sozialen Medien, die Tages-
ordnungen werden jeweils vier Tage 
vor den Sitzungen in den Schaukäs-

ten der Stadt Naunhof, für die Sitzun-
gen der Ortschaftsräte in den Schau-
kästen in den jeweiligen Ortsteilen, 
bekannt gegeben. 

 

(Foto: https://naunhof.gremien.info/)

Aus der Geschäftsstelle des Stadtrates
Voraussichtliche Sitzungstermine

Am 25. Mai ist Frischemarkt mit Bürgerfrühstück auf dem Sommermarkt –  
Anmeldung zum kostenlosen Frühstück noch bis 17.05. möglich
Am Sonnabend, den 25. Mai findet der 
nächste Naunhofer Frischemarkt mit 
Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz 
mit einem großen Sommermarkt von 
08:00 bis 13:00 Uhr statt. 

Dank großartiger Unterstützung vom 
Naunhofer Rewe Markt Ricco Hahn 
und der Konditorei & Bäckerei Wolf 
lädt die Stadt Naunhof auch dieses 
Jahr Naunhoferinnen und Naunhofer, 
auch aus allen sechs Ortsteilen und 
der Verwaltungsgemeinschaft, herz-
lich zum Bürgerfrühstück ein. Melden 
Sie sich für eine kostenlose Mahlzeit 
an oder bringen Sie sich etwas mit. Im 
geselligen Beisammensein mit musika-
lischer Umrahmung durch Mitglieder 
des Naunhofer Stadtorchesters können 
Sie ins Gespräch kommen, sich mit Mit-
arbeitenden der Stadtverwaltung aus-
tauschen und den Morgen des 25. Mai 
genießen. 

Anmeldungen zum Bürgerfrühstück 
können Sie bis spätestens 17. Mai 
einreichen. 
Die Überraschungstüte enthält einen 
kleinen Mix aus einem Doppelbröt-
chen, verschiedenem Aufstrich, einem 
kleinen Getränk und Obst. Ein zusätz-
liches Kaffee-Angebot sorgt für den 
morgendlichen Energieschub.

‣ Kontakt:
 Frau Kristin Degen
 Raum 2.01
 E-Mail: degen-presse@naunhof.de
 Tel. 034293 42117

Vor dem Frühstück, währenddessen 
oder danach haben Sie die Chance, Ihr 
Einkaufskörbchen mit regionalen Le-
ckereien zu füllen, denn es präsentieren 
ausgewählte regionale Direktvermark-
ter, Produzenten von Bioprodukten so-
wie Erzeuger von Lebensmitteln und 
Pflanzen ihre hochwertigen Produkte 
auf dem Naunhofer Marktplatz. Das 
Angebot erstreckt sich von überwie-
gend regional geerntetem Obst und 
Gemüse der Saison über Fleisch bis hin 
zu Honig, Käse und Gewürzen. Passend 
zur Jahreszeit werden auch verschiede-
ne Blumen und Pflanzen präsentiert.

Folgende Händler erwarten Sie 
zum Frischemarkt am 25. Mai:
Blüten & Style Claudia Lutze / Fa. Oliver 
Heinrich Kräuter, Tee, Gewürze / Fleisch- 
und Wurstwaren Felgentreff / Gärtnerei 
Lindner / Haubitzer Käsehof / Imkerei 
Kroll / Landwirtschaftsbetrieb Friedrichs  
Gut / Sockenbernd / Tiernahrung für Hun- 
de und Katzen / Imkerverein Naunhof /  
Drogerie Neumann / Mibas Räucher-
stübchen & Grill mit Fischsortiment 
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Aus dem Rathaus

Die Stadt Naunhof gratuliert ganz herzlich …
... zum Geburtstag

am 05. Mai
Edgar Kreusch aus Naunhof 
OT Fuchshain
90. Geburtstag

... zur Eisernen Hochzeit

am 06. Mai
Christa und Manfred Popp 
aus Naunhof

In den letzten Wochen stieg die Anzahl 
von Dokumentenanträgen außerge-
wöhnlich an, vor allem für Reisepässe. 

Sogar die regelmäßig hohen Antrags-
zahlen jedes Jahr vor den Sommermo-
naten wurden bereits Anfang März zah-
lenmäßig übertroffen. 

Aufgrund der ansteigenden Beantra-
gungen von Reisepässen beträgt die 
aktuelle Lieferzeit mind. 6 Wochen. 
Durch die anstehenden Sommerferien 
könnte die Lieferzeit von Dokumenten-
anträgen sich in den kommenden Wo-
chen auch nochmal verlängern. 

Daher möchten wir alle Bürger/in-
nen sensibilisieren, die Gültigkeit ih-
rer Dokumente zu prüfen und für den 
Sommerurlaub die benötigten Reise-
pässe bereits jetzt zu beantragen. Bit-
te beachten Sie auch, dass seit dem 

01.01.2024 aufgrund der geänderten 
Passverordnung und dem Passgesetz 
keine Kinderreisepässe mehr ausge-
stellt werden. Eine Verlängerung von 
bereits vorhandenen Kinderreisepäs-
sen ist ebenfalls nicht mehr möglich. 
Alternativ können Eltern für ihre Kinder 
entweder einen Reisepass oder einen 
Personalausweis beantragen. Weitere 
Informationen zu den benötigten Un-
terlagen oder zu den Gebühren finden 
Sie auf unserer Internetseite der Stadt 
Naunhof. Informationen über die ak-
tuellen Einreisebedingungen und die 
benötigen Reisedokumente erteilt das 
Auswärtige Amt (www.auswaertiges-
amt.de).

Aus der Einwohnermeldestelle
Längere Lieferzeiten von Reisepässen

(Foto: Adobe Stock – curtbauer)

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen sonstiger Institutionen und Ämter
Bekanntmachung der 
Ausführungsanordnung

  Landratsamt
  Landkreis Leipzig
  Vermessungsamt

Bodenordnungsverfahren zur Zusam-
menführung von Boden und Gebäu-
deeigentum nach § 64 i. V. m. §§ 56 ff. 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz 

Verfahren: MT/B04  
Eigenheime in Fuchshain, 
Schulstraße 9; 11; 13; 15; 19; 21
Gemarkung: Fuchshain
Stadt: Naunhof

Aktenzeichen:
10163-847.290-MT/B04  

SCHLUSSFESTSTELLUNG
Das o.g. Bodenordnungsverfahren ist 
abgeschlossen. Es wird festgestellt, 
dass die Ausführung nach dem Boden-

ordnungsplan Teil A vom 30. Juni 2016 
und dessen 1. Änderung vom 24. Mai 
2017 sowie nach dem Bodenordnungs-
plan Teil B1 vom  30. Juli 2018 und 
dessen 1. Änderung vom 10. Juli 2019 
bewirkt ist.  

Für den Teil B2 wurde ein Beschluss 
zur Einstellung des Teilverfahrens er-
lassen, welcher bestandskräftig ist.

Den Beteiligten stehen keine Ansprü-
che mehr zu, die im Bodenordnungs-
verfahren hätten berücksichtigt wer-
den müssen.

BEGRÜNDUNG
Der Bodenordnungsplan Teil A vom 
30. Juni 2016 und dessen 1. Änderung 
vom 24. Mai 2017 sowie der Bodenord-
nungsplan Teil B1 vom 30. Juli 2018 
und dessen 1. Änderung vom 10. Juli 
2019 ist in allen Teilen ausgeführt. 

Im Verfahrensgebiet der Teilver-
fahren A und B1 wurden Boden- und 
Gebäudeeigentum zusammengeführt 
und damit BGB-konforme Rechtsver-
hältnisse hergestellt. Das Eigentum an 

den Flurstücken ist an die im Bodenord-
nungsplan genannten Beteiligten über-
gegangen. Das Grundbuch ist für diese 
Teilverfahren berichtigt. 

Das Teilverfahren B2 wurde mangels 
Vorhandenseins von Tauschland be-
standskräftig eingestellt.

Der Abschluss des Bodenordnungs-
verfahrens ist zulässig. Nach § 63 Abs. 
2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
vom 03. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418) 
i. V. m. § 149 Abs. 1 Flurbereinigungsge-
setz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) 
sowie § 20 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsgesetzes und 
zur Bestimmung von Zuständigkeiten 
nach dem Landwirtschaftsanpassungs-
gesetz (AGFlurbG), in den jeweils heute 
geltenden Fassungen, wird die Schluss-
feststellung erlassen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Schlussfeststellung kann 
innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Die Frist beginnt mit dem auf die 
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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Naunhof
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen am 09. Juni 2024

öffentliche Bekanntmachung folgen-
den Tag.

Der Widerspruch ist schriftlich beim 
Landratsamt Landkreis Leipzig
Hausanschrift:
Stauffenbergstraße 4
04552 Borna

oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Landkreis Leipzig
Stauffenbergstraße 4
04552 Borna

oder
Landratsamt Landkreis Leipzig 
Vermessungsamt 
Leipziger Straße 67
04552 Borna

einzulegen.

Die Erhebung des Widerspruchs in 
elektronischer Form ist durch die Über-
mittlung eines mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehenen 
elektronischen Dokuments möglich, 

welches an das besondere Behörden-
postfach (beBPo) des Landratsamtes 
des Landkreises Leipzig, Vermessungs-
amt zu richten ist.

Es wird gebeten, den Widerspruch zu 
begründen.

Borna, den 10. April 2024

Gez. Grobe
Sachgebietsleiter Ländliche 
Neuordnung 

 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Naunhof 
 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig stattfindenden 
Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 
1. Das verbundene Wählerverzeichnis für die Europawahl und die Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der 

Name der Gemeinde/Stadt 
 

Naunhof 
wird in der Zeit vom 20. bis 24. Mai 2024 – während der allgemeinen Öffnungszeiten an Werktagen – 

Dienstag von 09:00 bis 12:00 und  von 14:00 bis 18:30 Uhr 

Mittwoch von 09:00 bis 12:00 und  von 13:00 bis 15:30 Uhr 

Donnerstag von 09:00 bis 12:00 und  von 13:00 bis 15:30 Uhr 
 

Freitag       von  09:00 bis 12:00 
 
in  

Ort der Einsichtnahme (Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile 
oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben.) 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt, Markt 1, Erdgeschoß, 04683 Naunhof 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen, um die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu über-
prüfen. Sofern eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie bzw. er Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der 
Frist zur Einsichtnahme sind die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte und das An-
fertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung 
des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und 
unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

X Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 

 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur von einer oder einem Bediensteten 
der Gemeinde/Stadt bedient werden darf. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein für die Europawahl und 
einen (gemeinsamen) Wahlschein für die Kommunalwahlen hat. 

2. Wahlberechtigte, die das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig halten, können innerhalb der un-
ter Punkt 1 genannten Öffnungszeiten, 

spätestens am 24. Mai 2024 bis 

Uhrzeit 
 

12:00  Uhr, bei der 
Gemeinde/Stadt, Dienststelle, Gebäude und Zimmer 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt, Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 oder 1.12, Markt 1, Erdgeschoß, 
04683 Naunhof 
 

Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich 
Postadresse angeben 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Markt 1, 04683 Naunhof 

oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht of-
fenkundig sind, haben Antragstellerinnen und Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen. 



 10 | Naunhofer Nachrichten - Amtlicher Teil | 04. Mai 2024

Öffentliche Bekanntmachungen

 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Naunhof 
 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig stattfindenden 
Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 
1. Das verbundene Wählerverzeichnis für die Europawahl und die Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der 

Name der Gemeinde/Stadt 
 

Naunhof 
wird in der Zeit vom 20. bis 24. Mai 2024 – während der allgemeinen Öffnungszeiten an Werktagen – 

Dienstag von 09:00 bis 12:00 und  von 14:00 bis 18:30 Uhr 

Mittwoch von 09:00 bis 12:00 und  von 13:00 bis 15:30 Uhr 

Donnerstag von 09:00 bis 12:00 und  von 13:00 bis 15:30 Uhr 
 

Freitag       von  09:00 bis 12:00 
 
in  

Ort der Einsichtnahme (Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile 
oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben.) 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt, Markt 1, Erdgeschoß, 04683 Naunhof 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen, um die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu über-
prüfen. Sofern eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie bzw. er Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der 
Frist zur Einsichtnahme sind die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte und das An-
fertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung 
des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und 
unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

X Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 

 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur von einer oder einem Bediensteten 
der Gemeinde/Stadt bedient werden darf. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein für die Europawahl und 
einen (gemeinsamen) Wahlschein für die Kommunalwahlen hat. 

2. Wahlberechtigte, die das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig halten, können innerhalb der un-
ter Punkt 1 genannten Öffnungszeiten, 

spätestens am 24. Mai 2024 bis 

Uhrzeit 
 

12:00  Uhr, bei der 
Gemeinde/Stadt, Dienststelle, Gebäude und Zimmer 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt, Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 oder 1.12, Markt 1, Erdgeschoß, 
04683 Naunhof 
 

Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich 
Postadresse angeben 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Markt 1, 04683 Naunhof 

oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht of-
fenkundig sind, haben Antragstellerinnen und Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 
eine verbundene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommunalwahlen. 
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen. 
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten 
zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. 
Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume  
 

X liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 
 

Dienststelle, Gebäude, Zimmer 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 oder 1.12, Markt 
1, 04683 Naunhof 

 zur Einsichtnahme aus. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen bzw. die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn sie oder er 
nicht Gefahr laufen will, dass sie oder er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits Wahlschein/e 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Die Kommunalwahlen und die Europawahl finden gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils gesonderte Wahlbriefe absen-
den. 

4. Wer einen Wahlschein 

- für die Wahl des Europäischen Parlaments hat, kann durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

des Kreises/der Kreisfreien Stadt 

Name  
 

Landkreis Leipzig 

    oder durch Briefwahl an dieser Wahl teilnehmen. 

- für die Kommunalwahlen hat, kann an der/den Wahl/en durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des jeweils kleinsten Wahlgebietes für das sie oder er die Wahlberechtigung besitzt und, wenn dieses 
Gebiet in Wahlkreise eingeteilt ist, des für sie bzw. ihn zuständigen Wahlkreises, oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein für die Europawahl erhalten auf Antrag 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgerinnen und -bür-
gern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung bis 
zum 24. Mai 2024 versäumt haben, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 
Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgerinnen und -bürgern nach § 17a Absatz 2 der Eu-
ropawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

6. Einen Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten auf Antrag 

6.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

6.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden versäumt haben, rechtzeitig die Berichtigung des 

Wählerverzeichnisses bis zum 24. Mai 2024 zu beantragen (§ 4 Absatz 2 und 3 des Kommunalwahlge-
setzes), 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme (24. Mai 2024) 
entstanden ist oder 

c) wenn ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist. 
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Öffentliche Bekanntmachungen

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 
eine verbundene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommunalwahlen. 
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen. 
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten 
zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. 
Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume  
 

X liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 
 

Dienststelle, Gebäude, Zimmer 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 oder 1.12, Markt 
1, 04683 Naunhof 

 zur Einsichtnahme aus. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen bzw. die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn sie oder er 
nicht Gefahr laufen will, dass sie oder er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits Wahlschein/e 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Die Kommunalwahlen und die Europawahl finden gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils gesonderte Wahlbriefe absen-
den. 

4. Wer einen Wahlschein 

- für die Wahl des Europäischen Parlaments hat, kann durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

des Kreises/der Kreisfreien Stadt 

Name  
 

Landkreis Leipzig 

    oder durch Briefwahl an dieser Wahl teilnehmen. 

- für die Kommunalwahlen hat, kann an der/den Wahl/en durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des jeweils kleinsten Wahlgebietes für das sie oder er die Wahlberechtigung besitzt und, wenn dieses 
Gebiet in Wahlkreise eingeteilt ist, des für sie bzw. ihn zuständigen Wahlkreises, oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein für die Europawahl erhalten auf Antrag 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgerinnen und -bür-
gern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung bis 
zum 24. Mai 2024 versäumt haben, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 
Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgerinnen und -bürgern nach § 17a Absatz 2 der Eu-
ropawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

6. Einen Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten auf Antrag 

6.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

6.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden versäumt haben, rechtzeitig die Berichtigung des 

Wählerverzeichnisses bis zum 24. Mai 2024 zu beantragen (§ 4 Absatz 2 und 3 des Kommunalwahlge-
setzes), 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme (24. Mai 2024) 
entstanden ist oder 

c) wenn ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist. 

7. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 7. Juni 
2024, 18.00 Uhr, bei der Gemeinde/Stadt 
Dienststelle, Gebäude und Zimmer 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 oder 1.12 

mündlich aber nicht fernmündlich (telefonisch), schriftlich 
Postadresse angeben 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt, Markt 1, 04683 Naunhof 

oder elektronisch in dokumentierbarer Form beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-
Mail gewahrt. Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr 
gestellt werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zu-
gegangen sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. 

Im Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten und sein Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter 
der er im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben.  

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben 
a) bis c) und unter Nr. 6.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung von Wahl-
scheinen noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen bei der Europawahl stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.  

Wer den Antrag für einen anderen bei den Kommunalwahlen stellt, ausgenommen, sie oder er ist als Hilfsper-
son eines Wahlberechtigten mit Behinderungen tätig, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich für die Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

8. Mit dem Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlberechtigten 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-

umschlag  
   und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Wahlberechtigte erhalten für die Kommunalwahlen 
- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die die bzw. der Wahlberechtigte wahlberechtigt ist, 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinderat/Stadtrat (wenn im Wahlschein angegeben), 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Ortschaftsrat bzw. zum Stadtbezirksbeirat (wenn im Wahl-

schein angegeben), 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag (wenn im Wahlschein angegeben), 

 

- einen amtlichen 

Farbe 
 

gelben Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen 

Farbe 
 

orangenen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück- 
 

    zusenden ist, 
  und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Holt die oder der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann sie oder 
er die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für andere 
ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin bzw. der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln in den Stimmzet-
telumschlägen und den Wahlscheinen getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe für die Europawahl und die Kommunalwahlen dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. 

Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 
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7. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 7. Juni 
2024, 18.00 Uhr, bei der Gemeinde/Stadt 
Dienststelle, Gebäude und Zimmer 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 oder 1.12 

mündlich aber nicht fernmündlich (telefonisch), schriftlich 
Postadresse angeben 
 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt, Markt 1, 04683 Naunhof 

oder elektronisch in dokumentierbarer Form beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-
Mail gewahrt. Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr 
gestellt werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zu-
gegangen sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. 

Im Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten und sein Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter 
der er im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben.  

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben 
a) bis c) und unter Nr. 6.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung von Wahl-
scheinen noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen bei der Europawahl stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.  

Wer den Antrag für einen anderen bei den Kommunalwahlen stellt, ausgenommen, sie oder er ist als Hilfsper-
son eines Wahlberechtigten mit Behinderungen tätig, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich für die Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

8. Mit dem Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlberechtigten 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-

umschlag  
   und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Wahlberechtigte erhalten für die Kommunalwahlen 
- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die die bzw. der Wahlberechtigte wahlberechtigt ist, 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinderat/Stadtrat (wenn im Wahlschein angegeben), 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Ortschaftsrat bzw. zum Stadtbezirksbeirat (wenn im Wahl-

schein angegeben), 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag (wenn im Wahlschein angegeben), 

 

- einen amtlichen 

Farbe 
 

gelben Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen 

Farbe 
 

orangenen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück- 
 

    zusenden ist, 
  und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Holt die oder der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann sie oder 
er die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für andere 
ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin bzw. der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln in den Stimmzet-
telumschlägen und den Wahlscheinen getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe für die Europawahl und die Kommunalwahlen dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. 

Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

9. Wer durch Briefwahl wählt 
- kennzeichnet persönlich den/die jeweiligen Stimmzettel, 
- legt ihn/sie für die Europawahl in den amtlichen weißen Stimmzettelumschlag und für die Gemeinde- 

rats-/Stadtratswahlen und gegebenenfalls die Ortschaftsrats-/Stadtbezirksbeiratswahl und die Kreistags- 
 

wahl in den 

Farbe 
 

gelben Stimmzettelumschlag und verschließt diese, 
- unterzeichnet die entsprechenden Versicherungen an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe des Datums 

der Unterzeichnung, 
- steckt die verschlossenen Stimmzettelumschläge und die betreffenden Wahlscheine in die amtlichen 

Wahlbriefumschläge (Europawahl: roter Wahlbriefumschlag,  

Kommunalwahlen: 

Farbe 
 

orangenen Wahlbriefumschlag) und 
- sendet die Wahlbriefe an die aufgedruckte Adresse. 
 
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Be-
hinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Bedient sich die Wählerin bzw. der Wähler einer Hilfsperson, so hat diese durch Unterschreiben der Versiche-
rungen an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der 
Wählerin bzw. des Wählers gekennzeichnet hat.  

Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den Merkblättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahlunterlagen über-
sandt werden, zu entnehmen. 

Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert; 

der 

Farbe 
 

orangene  Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch- 
 

land von der 
 
Postunternehmen, das den Wahlbrief der Kommunalwahlen unentgeltlich befördert 
 

Deutschen Post AG 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 

Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen angegebenen Stellen abgegeben werden. 

10. Informationen zum Datenschutz 

Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im Sinne von Arti-
kel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und für die 
Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten: 

10.1 
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit 

oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des 
Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundver-
ordnung i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 14 
bis 17b, §§ 20 bis 22 der Europawahlordnung sowie i. V. m. §§ 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlge-
setzes und § 9 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. § 4 
des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 24 bis 29 der Europa-
wahlordnung sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 
und 13 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 
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9. Wer durch Briefwahl wählt 
- kennzeichnet persönlich den/die jeweiligen Stimmzettel, 
- legt ihn/sie für die Europawahl in den amtlichen weißen Stimmzettelumschlag und für die Gemeinde- 

rats-/Stadtratswahlen und gegebenenfalls die Ortschaftsrats-/Stadtbezirksbeiratswahl und die Kreistags- 
 

wahl in den 

Farbe 
 

gelben Stimmzettelumschlag und verschließt diese, 
- unterzeichnet die entsprechenden Versicherungen an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe des Datums 

der Unterzeichnung, 
- steckt die verschlossenen Stimmzettelumschläge und die betreffenden Wahlscheine in die amtlichen 

Wahlbriefumschläge (Europawahl: roter Wahlbriefumschlag,  

Kommunalwahlen: 

Farbe 
 

orangenen Wahlbriefumschlag) und 
- sendet die Wahlbriefe an die aufgedruckte Adresse. 
 
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Be-
hinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Bedient sich die Wählerin bzw. der Wähler einer Hilfsperson, so hat diese durch Unterschreiben der Versiche-
rungen an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der 
Wählerin bzw. des Wählers gekennzeichnet hat.  

Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den Merkblättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahlunterlagen über-
sandt werden, zu entnehmen. 

Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert; 

der 

Farbe 
 

orangene  Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch- 
 

land von der 
 
Postunternehmen, das den Wahlbrief der Kommunalwahlen unentgeltlich befördert 
 

Deutschen Post AG 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 

Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen angegebenen Stellen abgegeben werden. 

10. Informationen zum Datenschutz 

Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im Sinne von Arti-
kel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und für die 
Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten: 

10.1 
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit 

oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des 
Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundver-
ordnung i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 14 
bis 17b, §§ 20 bis 22 der Europawahlordnung sowie i. V. m. §§ 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlge-
setzes und § 9 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. § 4 
des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 24 bis 29 der Europa-
wahlordnung sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 
und 13 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahl-
scheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und der/dem 
Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berechtigung der/des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahl-
scheins bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. mit § 4 des Europawahl-
gesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und § 26 Absatz 3, § 27 Absatz 5 der Europawahl-
ordnung sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, 
§ 14 Absatz 4 und 6 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 27 Absatz 6 der Europawahlordnung, 
§ 14 Absatz 8 der Sächsischen Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte 
Wahlscheine, § 27 Absatz 8 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 11 der Sächsischen Kommunalwahl-
ordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, 
§ 14 Absatz 4 Satz 5 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 

10.2 Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Antra-
ges auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der 
Briefwahlunterlagen an eine/n Bevollmächtigte/n ist ohne die Angaben nicht möglich. 

10.3 Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die 
Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 

Postanschrift 

beratungsraum - Kommunal- und Unternehmensberatung GmbH,  
Petersstraße 50, 04109 Leipzig 
 

10.4 Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ab-
lehnung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger/in der personenbezogenen Daten für die Europawahl die Kreiswahlleiterin/der Kreiswahlleiter 

Postanschrift 

Landratsamt Landkreis Leipzig, Kreiswahlleiter, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna 
 

für die Kommunalwahlen das Landratsamt/die Landesdirektion Sachsen 
Standort und Postanschrift 

Landratsamt Landkreis Leipzig, Kreiswahlleiter, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna 
 

als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische Verfassungsge-
richtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere Gerichte Empfänger 
der personenbezogenen Daten sein.  

10.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie Ver-
zeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß § 83 Absatz 2 der Europawahlordnung, 
§ 62 Absatz 2 der Sächsischen Kommunalwahlordnung 
- die Bundeswahlleiterin mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes 

anordnet,  
- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch angefochten ist oder 
- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

10.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grund-

verordnung) 
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 16 Da-

tenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz-

Grundverordnung) 
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, insbesondere durch die Vorschrif-
ten über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 4 des 
Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 20 der Europawahlordnung; §§ 4 
Absatz 2, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Sächsischen Kommu-
nalwahlordnung, durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. §§ 21 und 22 der 
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c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahl-
scheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und der/dem 
Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berechtigung der/des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahl-
scheins bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. mit § 4 des Europawahl-
gesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und § 26 Absatz 3, § 27 Absatz 5 der Europawahl-
ordnung sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, 
§ 14 Absatz 4 und 6 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 27 Absatz 6 der Europawahlordnung, 
§ 14 Absatz 8 der Sächsischen Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte 
Wahlscheine, § 27 Absatz 8 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 11 der Sächsischen Kommunalwahl-
ordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, 
§ 14 Absatz 4 Satz 5 der Sächsischen Kommunalwahlordnung. 

10.2 Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Antra-
ges auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der 
Briefwahlunterlagen an eine/n Bevollmächtigte/n ist ohne die Angaben nicht möglich. 

10.3 Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die 
Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 

Postanschrift 

beratungsraum - Kommunal- und Unternehmensberatung GmbH,  
Petersstraße 50, 04109 Leipzig 
 

10.4 Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ab-
lehnung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger/in der personenbezogenen Daten für die Europawahl die Kreiswahlleiterin/der Kreiswahlleiter 

Postanschrift 

Landratsamt Landkreis Leipzig, Kreiswahlleiter, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna 
 

für die Kommunalwahlen das Landratsamt/die Landesdirektion Sachsen 
Standort und Postanschrift 

Landratsamt Landkreis Leipzig, Kreiswahlleiter, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna 
 

als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische Verfassungsge-
richtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere Gerichte Empfänger 
der personenbezogenen Daten sein.  

10.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie Ver-
zeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß § 83 Absatz 2 der Europawahlordnung, 
§ 62 Absatz 2 der Sächsischen Kommunalwahlordnung 
- die Bundeswahlleiterin mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes 

anordnet,  
- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch angefochten ist oder 
- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

10.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grund-

verordnung) 
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 16 Da-

tenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz-

Grundverordnung) 
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, insbesondere durch die Vorschrif-
ten über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 4 des 
Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 20 der Europawahlordnung; §§ 4 
Absatz 2, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Sächsischen Kommu-
nalwahlordnung, durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. §§ 21 und 22 der 
Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 
der Sächsischen Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5). 

10.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht recht-
mäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
(Postanschrift: Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330 Dres-
den; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten. 

 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 

Naunhof, den 19.04.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 
 
 
 
 

 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
 

 

Wahlbekanntmachung 

 
1.  Am 9. Juni 2024 finden in der  

 Gemeinde/Stadt 

Name der Gemeinde/Stadt 

Naunhof 

gleichzeitig  
die Europawahl 
die Wahl des Gemeinderats und  
die Kreistagswahl 
die Ortschaftsratswahlen 

statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 

2. 
  Anzahl   
X Die Gemeinde/Stadt ist in folgende      10 Wahlbezirke eingeteilt:  
     
     

Nr. des Wahl- 
bezirks 

Abgrenzung des Wahlbe-
zirks Lage des Wahlraums barrierefrei 

001 Naunhof Schulstraße 6 
Grundschule, Speiseraum ja 

002 Naunhof Markt 6 
Begegnungszentrum ja 

003 Naunhof Wurzener Straße 38 
Oberschule, Turnhalle ja 

004 Naunhof Bismarckstraße 11 
Schulhort ja 

005 Lindhardt Wasserwerksweg 1                  
Lindenklause, Vereinsraum nein 

006 Ammelshain Hauptstraße 28c  
Feuerwehrgerätehaus  nein 

007 Erdmannshain/Eicha/       
Albrechtshain 

Naunhofer Straße 61             
Dorfgemeinschaftshaus Eicha     nein  

008 Fuchshain Hauptstraße 23                       
Bürgerhaus, Vereinsraum nein 

Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 
der Sächsischen Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5). 

10.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht recht-
mäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
(Postanschrift: Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330 Dres-
den; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten. 
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2. 
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X Die Gemeinde/Stadt ist in folgende      10 Wahlbezirke eingeteilt:  
     
     

Nr. des Wahl- 
bezirks 

Abgrenzung des Wahlbe-
zirks Lage des Wahlraums barrierefrei 
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Lindenklause, Vereinsraum nein 

006 Ammelshain Hauptstraße 28c  
Feuerwehrgerätehaus  nein 

007 Erdmannshain/Eicha/       
Albrechtshain 
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Dorfgemeinschaftshaus Eicha     nein  

008 Fuchshain Hauptstraße 23                       
Bürgerhaus, Vereinsraum nein 

Wahlbekanntmachung

Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 
der Sächsischen Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5). 
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mäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
(Postanschrift: Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330 Dres-
den; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten. 

 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 

Naunhof, den 19.04.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 
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Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
 

 

Wahlbekanntmachung 

 
1.  Am 9. Juni 2024 finden in der  

 Gemeinde/Stadt 
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Naunhof 
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die Wahl des Gemeinderats und  
die Kreistagswahl 
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statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 

2. 
  Anzahl   
X Die Gemeinde/Stadt ist in folgende      10 Wahlbezirke eingeteilt:  
     
     

Nr. des Wahl- 
bezirks 

Abgrenzung des Wahlbe-
zirks Lage des Wahlraums barrierefrei 

001 Naunhof Schulstraße 6 
Grundschule, Speiseraum ja 

002 Naunhof Markt 6 
Begegnungszentrum ja 

003 Naunhof Wurzener Straße 38 
Oberschule, Turnhalle ja 

004 Naunhof Bismarckstraße 11 
Schulhort ja 

005 Lindhardt Wasserwerksweg 1                  
Lindenklause, Vereinsraum nein 

006 Ammelshain Hauptstraße 28c  
Feuerwehrgerätehaus  nein 

007 Erdmannshain/Eicha/       
Albrechtshain 

Naunhofer Straße 61             
Dorfgemeinschaftshaus Eicha     nein  

008 Fuchshain Hauptstraße 23                       
Bürgerhaus, Vereinsraum nein 
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Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 
der Sächsischen Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5). 

10.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht recht-
mäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
(Postanschrift: Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330 Dres-
den; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten. 

 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 

Naunhof, den 19.04.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 
 
 
 
 

 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
 

 

Wahlbekanntmachung 

 
1.  Am 9. Juni 2024 finden in der  

 Gemeinde/Stadt 

Name der Gemeinde/Stadt 

Naunhof 

gleichzeitig  
die Europawahl 
die Wahl des Gemeinderats und  
die Kreistagswahl 
die Ortschaftsratswahlen 

statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 

2. 
  Anzahl   
X Die Gemeinde/Stadt ist in folgende      10 Wahlbezirke eingeteilt:  
     
     

Nr. des Wahl- 
bezirks 

Abgrenzung des Wahlbe-
zirks Lage des Wahlraums barrierefrei 

001 Naunhof Schulstraße 6 
Grundschule, Speiseraum ja 

002 Naunhof Markt 6 
Begegnungszentrum ja 

003 Naunhof Wurzener Straße 38 
Oberschule, Turnhalle ja 

004 Naunhof Bismarckstraße 11 
Schulhort ja 

005 Lindhardt Wasserwerksweg 1                  
Lindenklause, Vereinsraum nein 

006 Ammelshain Hauptstraße 28c  
Feuerwehrgerätehaus  nein 

007 Erdmannshain/Eicha/       
Albrechtshain 

Naunhofer Straße 61             
Dorfgemeinschaftshaus Eicha     nein  

008 Fuchshain Hauptstraße 23                       
Bürgerhaus, Vereinsraum nein 

009 Briefwahlbezirk 1 Markt 1  
Rathaus  ja 

010 Briefwahlbezirk 2 Markt 1  
Rathaus  ja 

 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeitraum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberech-
tigte wählen kann. 
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahl-
raum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser 
Stelle das durchgestrichene Symbol. 

 
 
 
 
 

X Die Briefwahlvorstände treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  

 anschließenden Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 

 Datum, Uhrzeit  Ort 

 
09.06.2024, 
16:00 Uhr    in  

Rathaus Naunhof, Markt 1, 004683 Naunhof  

 
 
zusammen. 

 
3. Ausübung des Wahlrechts 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei aus-
ländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt 
ist. Die Stimmzettel müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parla-
ment wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberech-
tigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme 
alleine abzugeben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 

X Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen  
 Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 

 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 und 
1.12, Markt 1, 04683 Naunhof 

 zur Einsichtnahme aus. 

009 Briefwahlbezirk 1 Markt 1  
Rathaus  ja 

010 Briefwahlbezirk 2 Markt 1  
Rathaus  ja 

 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeitraum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberech-
tigte wählen kann. 
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahl-
raum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser 
Stelle das durchgestrichene Symbol. 

 
 
 
 
 

X Die Briefwahlvorstände treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  

 anschließenden Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 

 Datum, Uhrzeit  Ort 
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Rathaus Naunhof, Markt 1, 004683 Naunhof  
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Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahl-
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Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei aus-
ländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl 
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ist. Die Stimmzettel müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parla-
ment wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberech-
tigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme 
alleine abzugeben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 

X Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen  
 Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 

 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 und 
1.12, Markt 1, 04683 Naunhof 

 zur Einsichtnahme aus. 

009 Briefwahlbezirk 1 Markt 1  
Rathaus  ja 

010 Briefwahlbezirk 2 Markt 1  
Rathaus  ja 

 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeitraum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberech-
tigte wählen kann. 
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahl-
raum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser 
Stelle das durchgestrichene Symbol. 

 
 
 
 
 

X Die Briefwahlvorstände treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  

 anschließenden Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 

 Datum, Uhrzeit  Ort 

 
09.06.2024, 
16:00 Uhr    in  

Rathaus Naunhof, Markt 1, 004683 Naunhof  

 
 
zusammen. 

 
3. Ausübung des Wahlrechts 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei aus-
ländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt 
ist. Die Stimmzettel müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parla-
ment wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberech-
tigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme 
alleine abzugeben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 

X Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen  
 Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 

 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 und 
1.12, Markt 1, 04683 Naunhof 

 zur Einsichtnahme aus. 

009 Briefwahlbezirk 1 Markt 1  
Rathaus  ja 

010 Briefwahlbezirk 2 Markt 1  
Rathaus  ja 
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übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der Wahlberech-
tigte wählen kann. 
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahl-
raum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser 
Stelle das durchgestrichene Symbol. 

 
 
 
 
 

X Die Briefwahlvorstände treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  
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 Datum, Uhrzeit  Ort 

 
09.06.2024, 
16:00 Uhr    in  
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zusammen. 

 
3. Ausübung des Wahlrechts 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei aus-
ländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt 
ist. Die Stimmzettel müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parla-
ment wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberech-
tigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme 
alleine abzugeben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 

X Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen  
 Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 

 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 und 
1.12, Markt 1, 04683 Naunhof 

 zur Einsichtnahme aus. 

Rathaus Naunhof, Markt 1, 04683 Naunhof

anschließenden Ermittlung der Briefwahlergebnisse um
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Öffentliche Bekanntmachungen

009 Briefwahlbezirk 1 Markt 1  
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Rathaus  ja 
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Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahl-
raum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser 
Stelle das durchgestrichene Symbol. 
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 anschließenden Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 

 Datum, Uhrzeit  Ort 

 
09.06.2024, 
16:00 Uhr    in  

Rathaus Naunhof, Markt 1, 004683 Naunhof  

 
 
zusammen. 

 
3. Ausübung des Wahlrechts 
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung sowie einen amtlichen Personalausweis – bei aus-
ländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsausweis – oder einen Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die sie oder er wahlberechtigt 
ist. Die Stimmzettel müssen von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parla-
ment wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberech-
tigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung sind, ihre Stimme 
alleine abzugeben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 

X Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen  
 Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde 

 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss), Zimmer-Nr. 1.10, 1.11 und 
1.12, Markt 1, 04683 Naunhof 

 zur Einsichtnahme aus. 

Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentschei-
dungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 
 
3 Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe 
3.1 Wahl zum Europäischen Parlament 
Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe Weiß/Weißlich) enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll. 

3.2 Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl/Stadtratswahl/Ortschaftsratswahlen/Stadtbezirksbeiratswah-
len/Kreistagswahlen) 

Die Stimmzettel sind von folgender Farbe 
 

Wahlart Farbe 

Kreistag gelb 

Stadtrat silbergrau 

Ortschaftsrat Lindhardt grün 

Ortschaftsrat Ammelshain hellblau 

Ortschaftsrat Erdmannshain, Eicha, Albrechtshain hellorange 

Ortschaftsrat Fuchshain hellgrün 

 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der jeweiligen Kommunalwahl drei Stimmen. 
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer  

a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in 
der gemäß § 19 Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Reihenfolge, 

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind 
ferner die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemach-
ten Anschrift angegeben.  

 
4 Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl 
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich 
für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahl-
benachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils ge-
sonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  

5.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis 
oder der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt 
oder 

Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
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dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentschei-
dungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 
 
3 Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe 
3.1 Wahl zum Europäischen Parlament 
Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe Weiß/Weißlich) enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll. 

3.2 Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl/Stadtratswahl/Ortschaftsratswahlen/Stadtbezirksbeiratswah-
len/Kreistagswahlen) 

Die Stimmzettel sind von folgender Farbe 
 

Wahlart Farbe 

Kreistag gelb 

Stadtrat silbergrau 

Ortschaftsrat Lindhardt grün 

Ortschaftsrat Ammelshain hellblau 

Ortschaftsrat Erdmannshain, Eicha, Albrechtshain hellorange 

Ortschaftsrat Fuchshain hellgrün 

 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der jeweiligen Kommunalwahl drei Stimmen. 
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a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in 
der gemäß § 19 Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Reihenfolge, 

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind 
ferner die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemach-
ten Anschrift angegeben.  

 
4 Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl 
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich 
für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahl-
benachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils ge-
sonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  

5.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis 
oder der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt 
oder 

4
4.1

4.2
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Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentschei-
dungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 
 
3 Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe 
3.1 Wahl zum Europäischen Parlament 
Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe Weiß/Weißlich) enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll. 

3.2 Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl/Stadtratswahl/Ortschaftsratswahlen/Stadtbezirksbeiratswah-
len/Kreistagswahlen) 

Die Stimmzettel sind von folgender Farbe 
 

Wahlart Farbe 

Kreistag gelb 

Stadtrat silbergrau 

Ortschaftsrat Lindhardt grün 

Ortschaftsrat Ammelshain hellblau 

Ortschaftsrat Erdmannshain, Eicha, Albrechtshain hellorange 

Ortschaftsrat Fuchshain hellgrün 

 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der jeweiligen Kommunalwahl drei Stimmen. 
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer  

a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in 
der gemäß § 19 Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Reihenfolge, 

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind 
ferner die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemach-
ten Anschrift angegeben.  

 
4 Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl 
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich 
für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahl-
benachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils ge-
sonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  

5.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis 
oder der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt 
oder - durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
und 

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die  
 Farbe  
Kommunalwahlen ist von  weißer Farbe. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises 
oder 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die per-
sönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein 

- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel  

- einen amtlichen 

Farbe 
 
gelben  Stimmzettelumschlag 

- einen amtlichen 

Farbe 
 
orangenen  Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufge- 

   druckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
 
5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelum-

schlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwah-
len übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 

Datum 

 
 
 
 
 
19.04.2024 
 

 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 

 
 
 
 
 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
  

 
Sitzung des Vergabeausschusses am 18. April 2024 
 
Anzahl der Mitglieder: Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad als Vorsitzende, 6 Stadträte  
 
Anwesend: 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StR Beulitz (AfD-Fraktion) 
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE./GRÜNE) 

Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentschei-
dungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 
 
3 Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe 
3.1 Wahl zum Europäischen Parlament 
Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe Weiß/Weißlich) enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll. 

3.2 Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl/Stadtratswahl/Ortschaftsratswahlen/Stadtbezirksbeiratswah-
len/Kreistagswahlen) 

Die Stimmzettel sind von folgender Farbe 
 

Wahlart Farbe 

Kreistag gelb 

Stadtrat silbergrau 

Ortschaftsrat Lindhardt grün 

Ortschaftsrat Ammelshain hellblau 

Ortschaftsrat Erdmannshain, Eicha, Albrechtshain hellorange 

Ortschaftsrat Fuchshain hellgrün 

 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der jeweiligen Kommunalwahl drei Stimmen. 
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer  

a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in 
der gemäß § 19 Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Reihenfolge, 

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind 
ferner die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemach-
ten Anschrift angegeben.  

 
4 Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl 
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich 
für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahl-
benachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils ge-
sonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  

5.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis 
oder der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt 
oder 

5
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- durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
und 

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die  
 Farbe  
Kommunalwahlen ist von  weißer Farbe. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises 
oder 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die per-
sönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein 

- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel  

- einen amtlichen 

Farbe 
 
gelben  Stimmzettelumschlag 

- einen amtlichen 

Farbe 
 
orangenen  Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufge- 

   druckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
 
5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelum-

schlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwah-
len übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 

Datum 

 
 
 
 
 
19.04.2024 
 

 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 

 
 
 
 
 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
  

 
Sitzung des Vergabeausschusses am 18. April 2024 
 
Anzahl der Mitglieder: Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad als Vorsitzende, 6 Stadträte  
 
Anwesend: 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StR Beulitz (AfD-Fraktion) 
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE./GRÜNE) 

Sitzung des Vergabeausschusses
am 18. April 2024

Anzahl der Mitglieder:
Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad 
als Vorsitzende, 6 Stadträte 

Anwesend:
Bürgermeisterin Conrad (parteilos)
StRin Meinel (Fraktion UWV / FDP / WVA)
StR Beulitz (AfD-Fraktion)
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE. /
GRÜNE)
StR Uhlrich (FW Fu)
Stellvertreter StR Heikes (BiN)
StRin Wegel (CDU)
Stellvertreter StR Schramm (CDU)
StR Schaller (BiN)

1. Der Vergabeausschuss hat einstim-
mig beschlossen, die Ausschreibung 
für das Leistungsverzeichnis „Hava-
rien an Trinkwasserhauptleitungen 
bzw. Auswechslung / Neuverlegung 
von Trinkwasserhausanschlüssen“ 
beschränkt ohne Teilnahmewett-
bewerb entsprechend § 3 (2) VOB/A 
durchzuführen.

2. Der Vergabeausschuss hat einstim- 
mig beschlossen, die nachfolgend auf-
geführten Firmen an der beschränk-
ten Ausschreibung ohne Teilnahme-
wettbewerb entsprechend § 3 (2) 
VOB/A für das Leistungsverzeichnis 
„Havarie an Trinkwasserhauptleitun-
gen bzw. Auswechslung / Neuverle-
gung von Trinkwasserhausanschlüs-
sen“ zu beteiligen.

 1) T + S Trapp + Speeck, Rohrlei- 
 tungs- und Tiefbau GmbH & Co.  
 KG aus Fuchshain

 2) Rohrleitungsbau Götze & Müller  
 GbR aus Rötha

 3) Tief- und Spezialbau Halle GmbH  
 aus Halle (Saale)

 4) Firma Röder, Landschafts-, Tief-  
 und Rohrleitungsbau GmbH &  
 Co. KG aus Borsdorf

 5) Josef Pfaffinger Leipzig Bauge- 
 sellschaft mbH aus Leipzig

3. Der Vergabeausschuss hat einstim-
mig das Leistungsverzeichnis „Hava-
rien an Trinkwasserhauptlei-tungen 
bzw. Auswechslung / Neuverlegung 
von Trinkwasserhausanschlüssen“ 
beschlossen.

Kitas | Schulen

Öffentliche Bekanntmachungen

Schulhort Naunhof
So mag jedes Kind Gemüse

Möhren, Kohlrabi, Kürbis & Co – da-
für braucht es keinen üppigen Garten 
mit Gemüsebeet, dachten sich die Er-
zieherinnen und Erzieher vom Schul-
hort Naunhof und freuten sich sehr, 
als sie gleich zwei Hochbeete von 
ihrem Träger erhalten konnten. Hoch-
beete benötigen nicht viel Platz und 
sind schnell angelegt. Dann können 
Kinder hautnah miterleben, wie aus 
einem winzigen Samenkorn Gemüse 
wächst. 

Sie können selbst das Saatgut in 
die Erde bringen, die jungen Pflan-
zen pflegen und gießen und später 

zur Belohnung eine Möhre naschen. 
Damit es mit der Gartenarbeit los-
gehen kann, mussten die Hochbeete 
zunächst mit guter nährstoffreicher 
Erde gefüllt werden. Dank der schnel-
len und großzügigen Spende von Mir-
ko Prengel, einem Elternteil, erhielt 
der Hort einen Berg Erde. Und nicht 
nur das, denn Herr Prengel brach-
te auch gleich mit Herrn Eberhard 
Handke einen starken Opa mit, der 
die Hochbeete bis zum Rand mit der 
Erde auffüllte. Vielen Dank sagen die 
Kinder vom Schulhort und ihre Erzie-
herinnen und Erzieher.

- durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
und 

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die  
 Farbe  
Kommunalwahlen ist von  weißer Farbe. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises 
oder 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die per-
sönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein 

- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel  

- einen amtlichen 

Farbe 
 
gelben  Stimmzettelumschlag 

- einen amtlichen 

Farbe 
 
orangenen  Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufge- 

   druckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
 
5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelum-

schlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwah-
len übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 

Datum 

 
 
 
 
 
19.04.2024 
 

 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 

 
 
 
 
 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
  

 
Sitzung des Vergabeausschusses am 18. April 2024 
 
Anzahl der Mitglieder: Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad als Vorsitzende, 6 Stadträte  
 
Anwesend: 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StR Beulitz (AfD-Fraktion) 
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE./GRÜNE) 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
und 

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die  
 Farbe  
Kommunalwahlen ist von  weißer Farbe. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises 
oder 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die per-
sönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein 

- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel  

- einen amtlichen 

Farbe 
 
gelben  Stimmzettelumschlag 

- einen amtlichen 

Farbe 
 
orangenen  Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufge- 

   druckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
 
5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelum-

schlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwah-
len übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 

Datum 

 
 
 
 
 
19.04.2024 
 

 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 

 
 
 
 
 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
  

 
Sitzung des Vergabeausschusses am 18. April 2024 
 
Anzahl der Mitglieder: Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad als Vorsitzende, 6 Stadträte  
 
Anwesend: 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StR Beulitz (AfD-Fraktion) 
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE./GRÜNE) 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
und 

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die  
 Farbe  
Kommunalwahlen ist von  weißer Farbe. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises 
oder 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die per-
sönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein 

- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel  

- einen amtlichen 

Farbe 
 
gelben  Stimmzettelumschlag 

- einen amtlichen 

Farbe 
 
orangenen  Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufge- 

   druckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
 
5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelum-

schlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwah-
len übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 

Datum 

 
 
 
 
 
19.04.2024 
 

 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 

 
 
 
 
 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
  

 
Sitzung des Vergabeausschusses am 18. April 2024 
 
Anzahl der Mitglieder: Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad als Vorsitzende, 6 Stadträte  
 
Anwesend: 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StR Beulitz (AfD-Fraktion) 
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE./GRÜNE) 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
und 

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die  
 Farbe  
Kommunalwahlen ist von  weißer Farbe. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises 
oder 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die per-
sönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein 

- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel  

- einen amtlichen 

Farbe 
 
gelben  Stimmzettelumschlag 

- einen amtlichen 

Farbe 
 
orangenen  Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufge- 

   druckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
 
5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelum-

schlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwah-
len übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 

Datum 

 
 
 
 
 
19.04.2024 
 

 
 
 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 

 
 
 
 
 
Anna-Luise Conrad 
Bürgermeisterin 
  

 
Sitzung des Vergabeausschusses am 18. April 2024 
 
Anzahl der Mitglieder: Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad als Vorsitzende, 6 Stadträte  
 
Anwesend: 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StR Beulitz (AfD-Fraktion) 
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE./GRÜNE) 

5.3
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Kita Grashüpfer – Ausflug zu Familie Pöge
Am 23.04.2024 
wurden die Kin-
der Kita Gras-
hüpfer von dem 
Rassegeflügel-
züchter Herrn 
Pöge und seiner 
Frau aus Eicha 
herzlich will-
kommen gehei-
ßen. An einem 
sonnigen Diens-

tagmorgen führte die Züchterfamilie 
über ihr Grundstück und erklärte viel 
Wissenswertes rund um das Thema Huhn 
und Hahn. Die Kinder hatten die Mög-
lichkeit, die Tiere zu füttern und zu strei-
cheln und konnten den Gastgebern Lö-
cher in den Bauch fragen. Zum Abschluss 
gab es zur Stärkung für jedes Kind ein ge-
kochtes Ei der hauseigenen Hühner und 
etwas zu Naschen. Die Kinder hatten viel 
Freude bei dem Umgang mit den Hasen, 
Schafen sowie Hühnern und bedanken 

sich ganz herzlich bei Familie Pöge für 
den sehr schönen Vormittag. Man freut 
sich schon auf das nächste Jahr.

Kita Waldwichtel
Zuckertütenfest und Abschlussfahrt der Waldwichtel-Schulanfänger/innen

In diesem Jahr fand die Abschlussfahrt 
der Waldwichtel-Schulanfänger und 
-Schulanfängerinnen bereits im April 
statt, damit alle Kinder mit ihren Eltern 
an diesem Event teilnehmen konnten. 
15 Vorschul-Waldwichtel starteten am 
Freitag, den 19.04.2024, zu einer span-
nenden Reise mit dem Zug auf die Burg 
Mildenstein. Schon im Vorfeld beschäf-
tigten sich die Schulanfänger-Dinos im 
Kindergarten mit dem Thema Mittelal-
ter und so war allen schon so einiges 
über dieses Zeitalter bekannt. Während 
des Aufenthaltes begleiteten der Muse-
umsführer Herr Schrot und die Hofmeis-
terin Katharina die Waldwichtel durch 
das riesige Burggebäude. Ob Schwarz-
küche, Bergfried, Rittersaal, Verließ, 
Herrenhaus oder Burgbrunnen – nichts 
blieb unentdeckt. Mit ihren lustigen Er-
zählungen ließen die Mitarbeitenden 

von Mildenstein das Mittelalter auf der 
Burg nahezu lebendig werden. Zur Stär-
kung durften alle in der Schwarzküche 
ihr zünftiges Picknick einnehmen. Ge-
gen 17:00 Uhr erschienen dann 15 gut 
gelaunte Schulanfänger und Schulan-
fängerinnen mit ihren Erzieherinnen 
in der Kita Waldwichtel, wo sie vom 
ganzen Team empfangen wurden. Im 
Anschluss wurde gesungen, getanzt, 
gespielt und geschlemmt. Trotz Regen-
wetter begaben sich alle mutig auf eine 
Nachtwanderung mit gruseligen Über-
raschungen und schließlich kamen die 
Kinder zufrieden und überwältigt zur 
gemeinsamen Übernachtung im Grup-
penzimmer zusammen, wo sie sehr 
schnell einschliefen. 

Am nächsten Morgen wartete nach 
einem gemeinsamen Frühstück mit den 
Eltern eine spannende Schnipseljagd 

zum Zuckertütenbaum auf die Schulan-
fänger/innen. Dankbar blicken alle gro-
ßen und kleinen Waldwichtel auf diese 
wunderschönen Tage zurück. Nun wün-
schen die Waldwichtel ihren „Großen“ 
einen guten Start in eine neue, span-
nende Zeit. Ein herzliches Dankeschön 
gilt allen Eltern für ihr Vertrauen und 
ihre Unterstützung und dem Backhaus 
Hennig für das Sponsoring der Bröt-
chen für das Schulanfänger-Frühstück. 

Geldsegen für die  
Fuchshainer Kinder 

250 Euro wurden der Kita Weltent-
decker vom Center–Management des 
Pösna Parks für den Gewinn der KITA –  
Mitmachaktion zu Ostern überreicht. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Unter-

stützenden. Auch über weitere 350 Euro 
freut sich die Einrichtung. Diese Summe 
kam durch die Spendensammelaktion 
des Osterfeuers zustande. Ein ganz herz-
liches Dankeschön daher an den Fuchs-
hainer Sportverein.

Aus der Vorschule

Für die Vorschüler/innen geht es weiter 
mit einem vollen Kindergarten–Alltag. 
Am 10. April 2024 bekamen die ABC-Kin-
der weitere Einblicke in die Verkehrser-
ziehung. Ein Mitarbeiter der Landesver-
kehrswacht Sachsen gab Hinweise, wie 
wichtig richtiges Verhalten an Ampel, 
Fußgängerüberweg und auf dem Schul-
weg ist. Auch hier möchte sich die Kita 

Weltentdecker ganz herzlich für den 
lehrreichen Vormittag bedanken. Weiter 
ging es am 18.04.2024 für die Schulan-
fänger und Schulanfängerinnen mit der 
großen Schulanfängerparty im Grimma-
er Kinderparadies, durchgeführt von der 
Sparkasse Muldental. In diesem Sinne 
ebenso ein großes Dankeschön an die 
Sparkasse Muldental.

Kita Weltentdecker
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BSC Victoria Naunhof e. V.
Abteilung Handball – Letzter Heimspieltag der Saison 2023 / 2024

Am Sonntag, den 21.04.2024 fand in 
der Parthelandhalle in Naunhof der 
letzte Heimspieltag der Saison statt. 
Um 10:30 Uhr begann das Spiel der 
weiblichen Jugend C „Rote Drachen“ 
gegen die Mädels vom LSV Südwest. 
Mit einem Spielstand von H 38:2 G 
gewannen die Naunhofer Mädels das 
Spiel eindeutig. Weiter ging es um 
12:00 Uhr mit der männlichen Jugend 
B „Rote Teufel“, die ihr letztes Heim-
spiel gegen die Jungs vom TSV Mark-
kleeberg mit einem Punktestand von H 
35:16 G ebenfalls eindeutig gewannen. 
Um 14:00 Uhr verlor die weibliche Ju-

gend B „Black Bees“ gegen die Mädels 
aus Waldheim nur knapp mit H 22:26 
G. Um 16:00 Uhr erkämpften sich die 
Damen des BSC zwei Punkte gegen die 
Damen von Roter Stern Leipzig. Das 
letzte Spiel des Tages, um 18:00 Uhr, 
bestritten die Männer des BSC gegen 
den TSV Markkleeberg. Nach einer auf-
reibenden Partie, sowohl für die Spieler 
als auch für die Fans, endete das letz-
te Heimspiel der Saison 2023 / 2024 für 
die Männer mit einem knappen Ergeb-
nis von H 27:30 G.

Die letzten Handballspiele dieser 
Saison wird der BSC Victoria Naunhof 

e. V., bis auf ein Spiel der weiblichen 
Jugend C „Rote Drachen“, auswärts be-
streiten. 

Vereine

„Ball unter die Leine“-Turnier

Am 20. März nahmen zehn Schülerinnen 
und Schüler der 2. Klassen am „Ball un-
ter die Leine-Turnier“ in der Muldental-
halle in Grimma teil. Sie traten als Team 
für die Grundschule Naunhof gegen 
sieben weitere Schulen an. Mit großem 
Einsatz waren sie bis zum Ende dabei 
und kämpften um die ersten drei Plätze. 
Dank eines beeindruckenden Sieges im 
letzten Spiel sicherte sich das Team den 
3. Platz, was ihnen eine wohlverdiente 
Bronzemedaille einbrachte. Die Sportler 
und Sportlerinnen waren stolz auf ihre 
Leistungen und fuhren mit glücklichen 
Gesichtern zurück nach Hause.

Herzklopfen und Kribbeln  
im Bauch – Vorlesewettbewerb 

der Grundschule

Am letzten Schultag vor den Oster-
ferien luden die Stadtbibliothek und 

die Grundschule Naunhof gemeinsam 
zum Vorlesewettbewerb ein.

Acht Kinder der 3. und 4. Klassen-
stufe durften dieses Jahr ihr Lesekön-
nen im Naunhofer Bürgersaal unter 
Beweis stellen. Zuvor waren sie als 
beste Leser in ihren Klassen gekürt 
worden. 

Begrüßt wurden sie mit ABBA, ge-
spielt von der Musiziergruppe und 
vielen Mitschüler/innen, die fest die 
Daumen drückten. Jeder Teilnehmen-
de stellte sein Lieblingsbuch kurz vor 
und las daraus eine ausgewählte Pas-
sage. 

Nun entschied eine Jury, welcher 
der ausdrucksvollen Lesevorträge die 
Zuhörenden am meisten begeisterte. 
Es war sehr schwer, denn die Lesetex-
te, mit denen die Leseratten im ersten 
Teil des Wettbewerbes punkten konn-
ten, wurden allesamt super vorgetra-
gen. 

Schlussendlich musste ein unbe-
kannter Fremdtext bei der Entschei-
dung helfen. Und der hatte es natür-
lich in sich. Dabei bewiesen Lina aus 
der 3c und Marlene aus der 4c beson-
dere Lesefertigkeiten und überzeug-
ten die Jurorinnen mit Lesefluss und 
Betonung.

Als Siegerinnen ihrer jeweiligen 
Klassenstufe erhielten sie je einen Bü-
chergutschein in Höhe von 10,- Euro 
vom Förderverein der Grundschule 
und des Hortes Naunhof e. V. Aber 
auch alle sechs Zweitplatzierten: Jo-
nathan (3b), Ardan (3d), Paulina (3a), 

Nelly (4a), Sophia (4b) und Leonie (4d) 
gingen nicht leer aus und erhielten 
neben der Urkunde einen Büchergut-
schein von 5,- Euro vom Förderver-
ein der Grundschule und des Hortes 
Naunhof e. V. Am Ende konnten sich 
alle einen von der Buchhandlung Tha-
lia gesponserten Wandkalender aus-
suchen. Großer Dank gilt allen Organi-
satoren für die gute Zusammenarbeit, 
den Mitgliedern der Jury, dem Förder-
verein und der Buchhandlung Thalia 
(Pösnapark) für die Bereitstellung der 
Preise. Den besten Leser/innen sagt 
die Grundschule Naunhof noch ein-
mal: Herzlichen Glückwunsch!

Grundschule Naunhof
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Dorfleben Ammelshain e. V.

Anmeldungen zum Volleyballturnier 
gestartet
Am 08. Juni 2024 lädt der Dorfleben 
e. V. anlässlich seines Dorffestes wie-
der zum Volleyballturnier auf den 
Sportplatz in Ammelshain ein. Be-
ginn ist 10:00 Uhr.
Anmeldungen bitte an Dirk Lehmann 
unter Tel.: 0177 8898118.
Der Dorfleben e. V. freut sich auf 
zahlreiche Teilnehmende und Gäste.

Mit Karate-WM in  
Leipzig durchgestartet

AktivSport SAXONIA ist Ausrichter der 
Karateweltmeisterschaft 2025 in der 
Quarterbackarena in Leipzig. Um ein un-
vergessliches Sportevent auf die Beine 
zu stellen, befinden sich die Planungen 
und Vorbereitungen bereits in vollem 
Gange.

Die IFK Deutschland und das Dojo 
„AktivSport SAXONIA“ werden gemein-
sam die Karateweltmeisterschaft 2025 

ausrichten. Mit über 20 Jahren Erfahrung 
im internationalen Karate-Sport hat AS 
SAXONIA nicht nur an zahlreichen Tur-
nieren teilgenommen, sondern auch ei-
gene Wettkämpfe organisiert, darunter 
das jährliche Highlight, die „German 
Open“. Die Weltmeisterschaftskämpfe 
im Kyokushin-Karate werden am 10. Mai 
2025 in der Quarterback-Arena in Leip-
zig ausgetragen.

Am Veranstaltungstag werden über 
1000 Sportler/innen aus etwa 40 Län-
dern sowie mehr als 2.500 Zuschauende 
erwartet. Die Karateweltmeisterschaft 
2025 in Leipzig soll dazu beitragen, die 
Begeisterung für diesen Sport zu stei-
gern und die traditionellen Werte dieser 
Kampfkunst ins Rampenlicht zu rücken. 
Außerdem sollen junge Menschen dazu 
ermutigt werden, sich sportlich zu betä-
tigen und ihre persönlichen Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln.

Das eigens für die Karateweltmeister-
schaft gestaltete Logo zeigt eine Kara-
tekämpferin vor dem imposanten MDR-
Tower, einem der Wahrzeichen Leipzigs. 
Die Karatekämpferin befindet sich im 
Zentrum eines unvollendeten Kreises, 
der die Geisteshaltung im Karate reprä-

sentieren soll. Er steht für das Verständ-
nis, dass Weiterentwicklung ein lebens-
langer Prozess ist. Das Logo symbolisiert 
sowohl die Verbundenheit mit der Stadt 
Leipzig als auch den Weg, den ein Ka-
rateka im Verlauf seines Lebens gehen 
muss. Die Veranstaltung verspricht ne-
ben spannenden Wettkämpfen auch ein 
spektakuläres Rahmenprogramm mit 
Musik- und Showeinlagen. Außerdem 
gibt es im Anschluss an die finalen Welt-
meisterschaftskämpfe eine große Sayo-
naraparty.

AktivSport SAXONIA e. V.

Veranstaltungskalender vom 20. April bis 12. Mai 2024

Mehr Informationen zu den Veranstaltun-
gen unter www.naunhof.de/veranstal-
tungen. Neue Veranstaltungen bitte über 
das Formular auf der Webseite melden.

Aus dem Rathaus

So, 05. Mai  10:00 Uhr
Ortsspaziergang durch Lindhardt mit 
der Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad
Start am Spielplatz Lindhardt

Sa, 25. Mai 08:00 – 13:00 Uhr
Sommermarkt mit Bürgerfrühstück
Marktplatz
Anmeldung kostenloses Frühstück: 
degen-presse@naunhof.de, 034293 42 117

Kultur und Ausstellungen

So, 05. Mai 15:00 Uhr
Vernissage der Lebenshilfe
„L(i)ebenswert
Turmuhrenmuseum

Sa, 25. Mai 18:00 Uhr
So, 26. Mai 16:00 Uhr
„Alice im Wunderland“ – 
Theaterstück der Theatergruppe des 
Freien Gymnasiums Naunhof
Parthelandhalle Tickets für 2 € / 5 € Abendk.

Senioren 

Begegnungszentrum
Frau Hildebrand, Tel. 034292 55152 

Mo, 06., 13. Mai, Di, 21. Mai 13:30 Uhr
Treffen der Singegruppe
Begegnungszentrum

Mo, 06., 13. Mai, Di, 21. Mai 15:30 Uhr
Handarbeitszirkel
Begegnungszentrum

Di, 07. Mai  14:00 Uhr
Muttertagsnachmittag mit den 
„Saalethalern“
Bürgersaal
Anmeldung erforderlich

Mi, 08., 15., 22. Mai 13:00 Uhr
Skat- und Rommee-Nachmittag
Begegnungszentrum

Do, 16., 23. Mai 09:00 Uhr
Nähkurs
Begegnungszentrum

Do, 16. Mai 10:00 Uhr
Kosmetische Beratung mit Frau Mischo
Begegnungszentrum Anm. erforderlich

Di, 23. Mai 09:30 Uhr
Brunch – Lieber gemeinsam statt 
einsam
Begegnungszentrum Anm. erforderlich

Fr, 24. Mai 13:00 Uhr
Bingonachmittag
Begegnungszentrum

Tourismus | Veranstaltungen
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Vereine und Interessen

Sa, 04. Mai  09:00 Uhr
Maibaumsetzen
Erdmannshain, Eichaer Str. 30

Sa, 25. Mai 11:00 Uhr
Bikertreffen F.A.C.T. 2024
Sportplatz Ammelshain

Sa, 25. Mai  15:00 Uhr
12. Lindenfest
Festwiese Lindhardt

Kirchgemeinden

Ev.-luth. Kirchgemeinde – 
Naunhof / Erdmannshain / Ammelshain
Pfarrer Norbert George, Tel. 034293 29493, 
www.stadtkirche-naunhof.de

So, 05. Mai 09:00 Uhr
Gottesdienst
Stadtkirche Naunhof

Do, 09. Mai 11:00 Uhr
Open-Air Gottesdienst
Schlosspark Belgershain

So, 12. Mai 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Vorstellung der 
Konfirmanden
Stadtkirche Naunhof

Di, 14. Mai 19:00 Uhr
Vortrag „Drei Naunhofer 
Pfarrerpersönlichkeiten des 18. und 
19. Jahrhunderts“

Gemeindesaal im Pfarrhaus Naunhof

Mi, 15. Mai 18:00 Uhr
Die Welt ist Klang – Bürgersingen
Kirchgarten Stadtkirche Naunhof

Sa, 18. Mai 17:00 Uhr
Besondere Kirchenführung
Stadtkirche Naunhof

So, 19. Mai 10:00 Uhr
Gottesdienst zur Konfirmation
Stadtkirche Naunhof

Ev.-luth. Kirchgemeinde – Albrechtshain
Pfarrer Christoff Steinert, Tel. 034292 68221, 
www.kirchgemeinde-brandis-beucha.de

So, 12. Mai 08:30 Uhr
Gottesdienst

Ev.-luth. Schwesternkirchgemeinde – 
Fuchshain
Pfarrer Norbert George, Tel. 034293 29493, 
www. kirchgemeinde-grosspoesna.de

So, 05. Mai 10:30 Uhr
Gottesdienst
Martinskirche Fuchshain

Kath. Pfarrei St. Franziskus, Filialkirche 
„Zum guten Hirten“ 
Pfarrer Christian Hecht, Tel. 03425 8530225, 
www.st-franziskus-wurzen.de

So, 05. Mai 10:30 Uhr
Gottesdienst

So, 12. Mai 10:30 Uhr
Gottesdienst

So, 19. Mai 10:30 Uhr
Gottesdienst

So, 26. Mai 10:30 Uhr
Gottesdienst

Vorschau

Sa, 01. Juni 20:00 Uhr
Kay Ray mit der „Kay Ray Show“
Bürgersaal
Tickets 24 €, erhältlich in der Stadt- und
Touristinformation Tel. 034293 475647, 
E-Mail: tourist-information@naunhof.de

Sa, 15. Juni 20:00 Uhr
Die TeaterMacher(n) präsentieren: 
Sagenhaftes Muldental 
Waldbad
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten 

So, 16. Juni 20:00 Uhr
OPEN-AIR Rathauskonzert „Faszination 
Brass“ mit der Sächsischen Bläserphil-
harmonie
Innenhof des Stadtgutes
Tickets 12 €, erhältlich in der Stadt- und 
Touristinfo, Tel. 034293 475647, E-Mail: 
tourist-information@naunhof.eu

Es werden ausschließlich öffentliche Veranstal-
tungen veröffentlicht, die fristgerecht zum RS 
gemeldet wurden. Termin- und Programmände-
rungen vorbehalten. Ein Anspruch auf Vollstän-
digkeit besteht nicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

„Kay Ray Show“ – Comedy mal anders in Naunhof
Aus Berufung und Leidenschaft und seit 
fast 30 Jahren ist Kay Ray hardest wor-
king man in showbiz. Ein Könner, der für 
einen Gag seine Oma verkaufen würde –  
zumindest aber Claudia Roth. Ein göttli-
cher Gaukler. Ein Spaßmacher ohne Furcht 
und Tadel. Ein sich immer wieder wan-
delndes Naturtalent. Ein Provokateur, der 
das gesamte Genre mitgeprägt und beein-
flusst hat.
Gewinner der Lorscher Abts – 2019
Gewinner des Bremer Comedy 
Preis (Jurypreis) – 2019

Torsten Sträter über Kay Ray: „Du bist 
Kay Ray und das ist ganz viel. Du bist ein 
Gesamtkunstwerk, ein Einmannzirkus. Du 
bist der Sensenmann des Humors ..“ Arnulf 
Rating: „Kay Ray – einer, der mit allem, 
was er hat, für seine Wahrheit einsteht. 
Jedes Risiko geht er ein. Und ist dabei eine 
funkensprühende Fröhlichkeitsgranate 

mit hoher Sprengkraft. Das muss man live 
erleben! Hingehen!“ Chris Tal bedankte 
sich bei der Bambi Verleihung im Novem-
ber 2019 bei Kay Ray. Verdankte er doch 
seinen Durchbruch bei Stefan Raab einer 
Haltung und einem Witz, der maßgeblich 
von Kay Ray geprägt und im Sinne von 

Chris Tal auf die Bühne gebracht wurde. 
„Darf er das?“ wäre ohne Kay Ray‘s Inspi-
ration nicht möglich gewesen.

Kay Ray ist der fleischgewordene Klin-
gelstreich: Provokation und Poesie! Trash 
und Tabula rasa! Experiment und Extase! 
Anarchie und Amour fou! Klamauk und 
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Sagenhaftes Muldental – Die TheaterMacher(n) 
gastieren mit Theaterstück im Waldbad

„Alice im Wunderland“ – Vorstellungen der Theatergruppe 
des Freien Gymnasiums Naunhof

Seit Jahrhunderten überliefern Men-
schen Geschichten, die sie selbst erlebt 
haben wollen oder von anderen gehört 
haben. Auch überlieferte Ereignisse 
oder Funde von Gegenständen, brachte 
die Menschen auch mithilfe ihrer Fan-
tasie dazu, diese zu Geschichten auszu-
schmücken. Im Gegensatz zu Märchen, 
können sich diese Geschichten, die heu-
te Sagen genannt werden, durchaus so 
zugetragen haben. 

Der Theaterverein hat vor 5 Jahren 
Sagen aus dem Muldental, genauer 
gesagt entlang der Mulde, zusammen-
getragen und daraus ein Theaterstück 
entwickelt. Die Orte der Sagen reichen 
von Eilenburg bis nach Rochlitz. Es wer-
den mystische, lustige, geheimnisvolle 
und zum Teil auch kriminelle Szenen 
gespielt.

 Anlässlich der 800-Jahrfeier Naun-
hofs haben die Macher auch eine Sage 
aus dem Gebiet Naunhofs in das The-
aterstück integriert. Die Urauffüh-
rung findet an diesem Abend statt, 
so kann man gespannt sein. Thea-

terstück „Sagenhaftes Muldental“, 
am Samstag, den 15. Juni, um 20:00 
Uhr im Waldbad Naunhof. Freier Ein-
tritt – es wird um eine Spende gebe-
ten. Die Naunhofer Kultur WerkStadt  
und der Theaterverein „Die Theater 
Macher(n)" freuen sich auf Ihren Besuch.

„Wo bleibt denn die Zeit zum Träumen? 
Nein, nein. Dann bleibe ich lieber für im-
mer ein Kind!“

Eine frühe Verlobung und die Verant-
wortung für die Zukunft des Fami-
lienunternehmens – für ein junges 
Mädchen muss Alice vieles auf ihren 
Schultern tragen. Wunderlich ist es da 
nicht, dass sie lieber süße Kaninchen 
fangen und mit anderen Kindern spie-
len möchte. Welche Abenteuer sie er-
lebt und welchen Gestalten sie dabei 
begegnet, bringt die Theatergruppe des 
FGN nach der berühmten Vorlage von 
Lewis Carroll auf die Bühne. 

‣ Auftritte in der Parthelandhalle:
 Samstag, 25. Mai, 18:00 Uhr
 Sonntag, 26. Mai, 16:00 Uhr

‣ Tickets an der Abendkasse:
 für Erwachsene: 5,00 €
 für Schüler/innen: 2,00 €

Open-Air Rathauskonzert im 
Stadtgut-Innenhof präsentiert  
die Faszination Brass 

Unter dem Titel „Faszination Brass“ 
präsentieren fünf Musiker der Säch-
sischen Bläserphilharmonie virtuo-
se und auch heitere Bearbeitungen 
populärer und klassischer Werke 
u. a. von Debussy, Verdi, Ellington 
und Gershwin. Das Ensemble un-
ter der Leitung von Solo-Trompeter 
Sven Geipel bietet in seinen Kon-
zerten den gesamten musikalischen 
Spannungsbogen eines modernen 
Blechbläserensembles.  

Freuen Sie sich auf hochkaräti-
ge Unterhaltung, erstmalig in der 
einzigartigen Location des Stadt-
gut-Innenhofes. Tickets zu 12 € sind 
erhältlich in der Stadt- und Touristin-
formation.

‣ Kontakt:
 Ramona Lange
 Tel. 034293 475647
 E-Mail: tourist-information@
  naunhof.de

Kabarett! Comedy und Chanson! Als Sän-
ger erreicht er unsere Herzen, als Clown 
jedes Zwerchfell und als Provokateur je-
den Kleingeist. Keiner ist sicher vor seinen 
Zoten und seinem Zauber. Das macht ihn 

so anders. Und es macht seine Shows so 
anders – Abend für Abend. Erleben Sie es 
selbst! (www.kayray.de) Tickets zu 24 € sind 
erhältlich in der Stadt- und Touristinforma-
tion.

‣ Kontakt:
 Ramona Lange
 Tel. 034293 475647
 E-Mail: tourist-information@
  naunhof.de
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Wo finde ich Hilfe? Zeitraum vom 04. Mai bis 19. Mai

Kontakt

Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof

Tel. 034293 42-0 
Fax. 034293 42-114

E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de

Einfach 

QR-Code scannen

Wissenswertes

1. Notrufe
Polizei 110
Polizeiposten Naunhof 03437 708925100
Feuerwehr / Rettungsdienst 112
Krankentransport / Rettungsdienst 03437 19222

2. Notdienste 
Strom (envia M)  
24h Störungsmeldung 0800 2305070
Gas (MITGAS) Störstelle 0800 2200922 
Onlinemeldungen von Stromausfällen:  www.stromausfall.de
Wasser (Eigenb. Wasserversorgung) 
24 Stunden Havariedienst 0172 9814042
Abwasser (AZV Parthe) 034291 439-0
außerhalb der Dienstzeit 0171 4103238
Bereitschaftsdienst Wohnbau GmbH 0176 40441349

3. Ärzte-Notdienst 
Allgemeinärzte
Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Mittwoch, Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  09:00 – 19:00 Uhr

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Grimma 
Kleiststr. 5, 04668 Grimma
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  09:00 – 13:00 Uhr

Kinderärzte 
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  09:00 – 13:00 Uhr

Die Bereitschaftspraxen können ohne telefonische Voranmel-
dung während der Öffnungszeiten aufgesucht werden.

Augenärzte
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie
unter Tel. 116117.

Zahnärzte 
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie 
unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Tierärzte 
Tierklinik Panitzsch, Carl-Benz-Straße 2
 Tel. 034291 316000

4. Apotheken-Notdienst 
Tag- u. Nachtdienst (08:00 – 08:00 Uhr)

Sa, 04. Mai, 08:00 – 12:00 und 18:00 – 08:00 Uhr
Sternen-Apotheke Naunhof 034293 47355 

So, 05. Mai
Sophien-Apotheke Colditz 034381 8090 

Mo, 06. Mai
Engel-Apotheke Colditz 034381 43359

Di, 07. Mai
Engel-Apotheke Nerchau 034382 41283

Mi, 08. Mai
Löwen-Apotheke Bad Lausick 034345 22352

Do, 09. Mai
Löwen-Apotheke Naunhof 034293 45700

Fr, 10. Mai 
Kilian-Apotheke Bad Lausick 034345 7140 

Sa, 11. Mai, 08:00 – 12:00 und 18:00 – 08:00 Uhr
Rats-Apotheke Trebsen 034383 6010

So, 12. Mai
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323

Mo, 13. Mai
Linden-Apotheke Grimma 03437 921712

Di, 14. Mai
Sonnen-Apotheke Grimma 03437 917002

Mi, 15. Mai
Kronen-Apotheke Mutzschen 034385 51256

Do, 16. Mai
Engel-Apotheke Naunhof 034293 29364

Fr, 17. Mai
Sternen-Apotheke Naunhof 034293 47355 

Sa, 18. Mai, 08:00 – 12:00 und 18:00 – 08:00 Uhr
Sophien-Apotheke Colditz 034381 8090 

So, 19. Mai
Engel-Apotheke Colditz 034381 43359

Für alle Samstage zusätzlich: In der Zeit von 12:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr ist die Apotheke im PEP Grimma geöffnet.
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323
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Hier finden Sie interessante Beiträge und Themen aus Wirtschaft, Kultur und Vereinen (Verlagsveröffentlichung).

Naunhofer
 Stadtjournal

Kolumne: Der Sonntag, an dem es Geklebtes, Gebasteltes  
und glitschige Eier gibt.
Man kann seiner Mutter niemals in Gänze zurückgeben, was 
sie für die Tochter und den Sohn geleistet hat. Frau oder 
Mann verstehen dies erst, wenn Sie erwachsenen und selbst 
Eltern geworden sind. Abgesehen von unzähligen schlaflosen 
Nächten, welche man als Kleinkind den Eltern beschert, sind 
es die Verzichte, welche eine Mutter bereit ist, ihrem Kind zu 
Liebe zu geben, damit es froh und glücklich ist. Aber diese 
Erkenntnis erlangt man eben erst bei der eigenen „Aufzucht“ 
von Nachwuchs. 

Jede Mutter hat mindestens einen Karton voll mit Bastelar-
beiten ihrer Kinder. Diese überstehen auch jeden Umzug. Es ist 
meist ein Wandlung im Leben des Kindes, welche die Mutter 
dazu bringt, das bemalte Marienkäferchen, das Lesezeichen 
oder das mit Liebe gemalte Bild anzuschauen, einen Seufzer 
auszustoßen und sich daran zu erinnern, wie es war, als noch 
um einen herumwuselten die kleinen Menschen, die man Sohn 
oder Tochter nennt. Ohne Zweifel sind die Erinnerung an ver-
unglückte Frühstücke mit glitschigen Eiern und verbrannten 
Toast die Highlights der zurückliegenden Muttertage.

Später werden die Geschenke größer und ausgefallener. Ein 
Blumenstrauß erfreut immer die meisten Mutterherzen, inso-

fern er mit Liebe geschenkt wird. 
Aber viele sind schon dahinter 
gekommen, dass es der größte 
Schatz ist, mit seiner Mutter, sei-
nen Eltern gemeinsame Zeit zu 
verbringen. Deshalb wird es von 

Jahr zu Jahr schwerer, in guten 
Restaurants einen Platz zu 

reservieren. Empfeh-
lenswert sind an dem 

zweiten Sonntag 
im Mai auch Mut-
tertagsausflüge. 
Mögl ichkei ten 

dazu gibt es ja 

unzählige. Wie wäre es mal damit, den Geopark Porphyrland 
gemeinsam zu entdecken? Nur mal so als kleiner Ausflugstipp 
am Rande. Das Beste, was einer Mutter passieren kann, wenn 
die Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern über die Jahre 
noch besser und intensiver wird. Dabei miteinander ehrlich, 
offen und manchmal auch schonungslos miteinander umge-
hen, kann dabei helfen, sich eine solche Beziehung zu seinen 
Eltern aufzubauen. 

Ich erwähne in meiner heutigen Kolumne die Begrifflich-
keit Eltern oft. Es wäre schön, wenn es in unserer modernen 
Welt, in der wir mittlerweile unglaubliches erleben und leis-
ten können, einen Elterntag geben könnte. Schließlich wollen 
wir doch nicht nur auf dem Papier als gleichberechtigte Men-
schen, dass auch die Männer von einer herrlichen Beziehung 
zu ihren Kindern partizipieren.

Der Vatertag verliert zu meiner Freude nach und nach das 
hässliche Gesicht des völlig betrunkenen, herumgrölenden 
Mannes, der mit einem geschmückten Bollerwagen übers 
Land zieht, um so eine Männlichkeit zu beweisen, oder was 
auch immer.  Mutter- und Vatertag sind vom Datum nicht weit 
auseinander. Lassen Sie uns diesen doch als Elterntag bege-
hen. 

Manuela Krause

Anzeigenannahme DRUCKHAUS BORNA

Tina Neumann (Projektleitung i. V., Kundenbetreuung i. V.)
 0173 6547002 |  tina.neumann@druckhaus-borna.de

Bernd Schneider (Kundenbetreuung i. V.)
 0173 6546986

Nadine Saupe (Koordination Innendienst)
 nadine.saupe@druckhaus-borna.de

NN online
Mehr Nachrichten und Informationen aus der Stadt Naunhof und den Ortsteilen auch auf 
Instagram und Facebook.



 26 | Naunhofer Nachrichten - Ausgabe 09 / 2024

Aktuell / Veranstaltungen

Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ wird der 
47. Internationale Museumstag in diesem Jahr am Pfingst-
sonntag (19. Mai) gefeiert. Der jährlich vom Internationalen 
Museumsrat ICOM ausgerufene Aktionstag findet seit 1977 in 
Deutschland stets an einem Maisonntag statt. Ziel des Inter-
nationalen Museumstages ist es, weltweit auf die Vielfalt der 
Museen aufmerksam zu machen und nicht nur Stammgäste 
einzuladen, diese zu entdecken.

In Deutschland wird der Aktionstag vom Deutschen Muse-
umsbund bundesweit koordiniert und in Kooperation mit den 
Museumsverbänden beziehungsweise -ämtern der Länder auf 
regionaler Ebene sowie mit den Museen vor Ort umgesetzt. 
Unterstützt wird er von ICOM Deutschland. Im Freistaat Sach-
sen koordiniert die Sächsische Landesstelle für Museumswe-
sen als Kooperationspartnerin des Deutschen Museumsbun-
des diesen Tag mit den Museen.

Die Stadt Wurzen schaut auf eine lange Handwerks- und 
Industriegeschichte zurück. Für die Größe der Stadt sind eine 
außergewöhnlich große Zahl an handwerklich, manufaktur-
mäßig und industriell produzierenden Betrieben über die 
Jahrhunderte nachweisbar. Deren Spuren sind zu einem gro-
ßen Teil bis heute sicht- und erlebbar sowie teilweise noch 
aktiv.

Das Kulturhistorische Museum Wurzen mit seinen Samm-
lungen verfügt über vielfältige Sachzeugnisse dieser bemer-
kenswerten Handwerks- und Industriekultur. Bei der Vielzahl 
der ortsansässigen Produktionsstätten ist natürlich nur ein 
Bruchteil dessen im Museum zu präsentieren. Heraus ragt 

hier etwa die Feilenhauerwerkstatt des Feilenhauermeisters 
Hans Martin, die bis zu ihrem Ende 1992 auf eine bis 1885 
zurückreichende Familientradition blicken konnte, bevor sie 
nach ihrer Schließung in der Dauerausstellung des Museums 
ihre neue Bleibe fand. 

Anlässlich des Internationalen Museumstages will das Mu-
seumsteam für die ganze Familie in Kooperation mit dem 
Geschichts- und Altstadtverein sowie der Standortinitiative 
Wurzen & Wurzener Land den Blick auf einige der für Wurzen 
typischen Produkte – Bier, Kekse, Filze & Co – und ihre Urhe-
ber richten. Die Besucher können nicht allein Gewerke, Han-
dels- und Industriezweige mit ihren Produktionsstätten und 
den Bereichen, in denen sie aktiv waren entdecken, sondern 
auch einzelne Akteure und Biographien kennenlernen. Stadt-
chronist Wilfried Römling wird jeweils um 11:00 und 14:00 
Uhr durch das Museum führen. Auch das Team der Chic GmbH 
Wurzen wird vor Ort sein. In der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr 
können sich alle Interessierten von den Profis schminken las-
sen. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist bei Kaffee, 
Kuchen, Roster und Pfingstbier ab Nachmittag gesorgt!

‣ Ort: Kulturhistorisches Museum Wurzen mit 
 Ringelnatzsammlung, Domgasse 2, 04808 Wurzen

‣ Wann: 10:00 bis 18:00 Uhr

PM Kulturhistorisches Museum Wurzen mit 
Ringelnatzsammlung und Städtischer Galerie

Von Bier, Keksen, Filzen & Co – Typisch made in Wurzen!
Kulturhistorisches Museum Wurzen mit Ringelnatzsammlung lädt zum 
Internationalen Museumstag ein

J. D. Weickert Filzfabrik Wurzen, September 1900 (Fotos: © KHM Wurzen)VEB Nahrungsmittelkombinat Albert Kuntz, 1971 

Bügelverschluss der Stadtbrauerei Wurzen, zwi-
schen 1920 und 1935Bierausfuhr in Wurzen, 1. Hälfte 20. Jh. 



Naunhofer Nachrichten - Ausgabe 09 / 2024 | 27 

Aktuell / Veranstaltungen

‣ Aufgaben des Heimatvereins
• Aufbau einer Chronik und Heimatgeschichte
• Traditionspflege
• Ehrung der Opfer von Krieg und Gewalt
• Schutz der natürlichen Umwelt
• Bewahrung des historisch-kulturellen Erbes im Territorium

‣ Auszug aus der Ortsgeschichte
 Die Orte Belgershain, Köhra, Rohrbach und Threna gehö-

ren seit dem 15. Jh. zur Grundherrschaft Belgershain. Ge-
gründet wurden die Orte mit den großen Rodungsaktion im 
12. und 13. Jh. Aus dieser Zeit stammen auch die Kirchen 
in Köhra und Threna. Die Kirchen von Belgershain (1686) 
und Rohrbach (1898) sind neuere Bauwerke. Die Besitzer 
der Grundherrschaft wohnten überwiegend im Schloss zu 
Belgershain, eine ehemalige Wasserburganlage zum Schutz 
einer Handelsstraße. Zu den Herren über die Grundherr-
schaft gehörten u. a. von der Schulenburg, von Ponikau, von 
Zehmen und bis 1945 von Schönburg-Waldenburg. Das Rit-
tergut neben dem Schloss bestimmte gemeinsam mit dem 
Vorwerk in Köhra das wirtschaftliche Leben bis zum 19. Jh. 

Von den Auswirkungen des Bauernkrieges im 16. Jh. blieben 
unsere Orte verschont. Der 30-jährige Krieg dagegen hin-
terließ eine Reihe von verwüsteten Grundstücken und eine 
geringere Einwohnerzahl. In der Völkerschlacht von 1813 
waren unsere Orte Aufmarschgebiet. Biwaks und Lazarette 
bestimmten das Dorfleben. Mit der Ablösung der Frontdiens-
te zu beginn des 19. Jh. entwickelte sich neben den vielen 
Handwerksbetrieben auch eine kleine Industrie, geführt von 
den Schlossherren. Dazu gehörten Ziegelei, Schnapsbrenne-
rei und Brauerei. Nach Kriegsende 1945 wurde das Schloss 
zum Schulgebäude und Hort, ist jetzt das soziokulturelle 
Zentrum der Gemeinde. In unserer Heimatstube im Herren-
haus auf dem Schlossgelände stellen wir an Hand origina-
ler Exponate Teile der Ortsgeschichte dar. Dank der regen 
Mithilfe der Einwohner, Unterstützung durch Sponsoren und 
viel Recherchearbeit können auch noch viele weiße Flecken 
der Ortsgeschichte mit Inhalten versehen werden. Wir sind 
für jede kleine und große Unterstützung dankbar und freu-
en uns zu dem jährlich stattfindenden „Tag der offenen Tür“ 
über jeden interessierten Besucher. Für Schulklassen, Verei-
ne und Sponsoren können auch gesonderte Besichtigungs-
termine vereinbart werden.

‣ Öffnungszeiten der Heimatstube
 Mai bis Oktober jeden 1. Dienstag im Monat von 
 15:00 – 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung

‣ weitere Informationen unter
 www.heimatverein-belgershain.jimdo.com

PM Heimatverein „Belgershain-Heimat und Geschichte e. V.“

Verein „Belgershain-Heimat und Geschichte e. V.“
Festveranstaltung 30 Jahre Heimatverein 24.08.2024 ab 14:00 Uhr auf dem Schlossgelände

Landmetzgerei 
Reiche OHG

Wir starten in die Grillsaison:
- Beuchaer Rostbratwurst, verschiedene Sorten
- marinierte Steaks von Schwein, 
  Rind & Geflügel
- verschiedene Spieße & Grillspezialitäten
- frische Salate aus eigener Herstellung

www.landmetzgerei-reiche.de

Stammbetrieb 04824 Beucha • Kirchberg 33
weitere Filialen in: Bad Düben, Engelsdorf, Markkleeberg, 

Naunhof, Probstheida 

29. Kohrener Töpfermarkt in Kohren-Sahlis

Jährlich am zweiten Maiwochenende (11. bis 12. Mai) fin-
det in der 1.000-jährigen Töpferstadt Kohren-Sahlis der 
traditionelle Töpfermarkt statt. Die Besucher können sich 
vom Gefühl einer längst vergangenen Zeit einfangen las-
sen und meisterliches Töpferhandwerk erleben. Es treffen 
sich mehr als 40 Töpfer, um die zwei ortsansässigen Töp-
ferwerkstätten zu verstärken und Ihre Töpferware anzu-
bieten. Der historische Marktberg mit dem Töpferbrunnen 
bietet dazu ein passendes Ambiente. 

‣ Infos: www.kohrener-toepfermarkt.de

PM, Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
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– Anzeige –

Raumzauber-Sinnwelt - die Floristikfachgeschäfte * www.raumzauber-sinnwelt.de * www.floristikservice-leipzig.de *        .
Naunhof * Ladestraße 5 * Fon: 03 42 93 / 48 42 84 * Leipzig / Engelsdorf * Hugo-Aurig-Straße 7 * Fon: 03 41 / 30 81 00 89
Raumzauber-Sinnwelt - die Floristikfachgeschäfte * www.raumzauber-sinnwelt.de * www.floristikservice-leipzig.de *        .        .        .        .        .

Floristik | Geschenke | Lifestyle

Al les  Gute  zum
Mutter-  und Vater tag
Wir öf fnen für  Sie  am Sonntag
12.  Mai  von 8:00 bis  12:00 Uhr

Düfte und Worte, die verzaubern
Herzstücke der zauberhaften Glücks-
lichter sind kurze, liebevolle Botschaf-
ten umrahmt vom Duft „Cashmere 
Seide“, komponiert in der südfranzösi-
schen Parfum-Welthauptstadt Grasse. 
Von Myrrhe-Beifuß, die eine mystische 
und erdige Atmosphäre schaffen, ent-
faltet sich ein bezaubernder, blumiger 
Moschusakkord, der die sinnlichen Fa-
cetten des Duftes betont. Ein wohlig, 
warmer Kaschmir-Holz-Akkord rundet 
das Dufterlebnis ab.

Reinheit und Natürlichkeit
Jede Kerze wird aus feinstem pflanzli-
chen Sojawachs gefertigt und besitzt 
einen reinen Baumwolldocht, der für 
eine gleichmäßige und saubere Ver-
brennung für bis zu 40 Stunden sorgt. 

Im Vergleich zu Paraffinkerzen weisen 
Kerzen aus reinem Sojawachs kleine 
Unregelmäßigkeiten und eine leicht 
raue Textur auf. Diese dezenten Beson-
derheiten sind Merkmale für die Rein-
heit und Natürlichkeit des verwende-
ten Wachses.

Elegante Präsentation
Die veganen Kerzen werden abgefüllt 
in einem stilvollen Apothekerglas aus 
Braunglas, das perfekt in jedes Am-
biente passt. Der schlichte, schwar-
ze Kunststoffdeckel schützt den Duft 
und verleiht dem Glas eine edle Note. 
Ein entzückendes Präsent für Ihre(n) 
Liebste(n) oder für Sie selbst.

Handgegossen in Deutschland
Die exklusiven Kerzen werden in einer 

Manufaktur in Wittlich gefertigt und 
vereinen natürliche Rohstoffe mit lie-
bevoller Handwerkskunst für ein be-
hagliches Zuhause. Genießen Sie eine 
sinnliche Auszeit mit warmem Licht, 
bezaubernden Aromen und lieben Wor-
ten.

Erhältlich sind die charmanten 
Glückslichter in ausgewählten Fachge-
schäften wie den Floristikfachgeschäf-
ten Raumzauber-Sinnwelt in Naunhof 
und Leipzig / Engelsdorf.

‣ Weitere Informationen erhalten Sie 
direkt in den Geschäften sowie im In-
ternet unter:

 www.raumzauber-sinnwelt.de

Claudia Tenner

Liebe Worte, bezaubernde Aromen und warmes Licht: Strahlende Glückslichter

Entdecken Sie den zauberhaften Luxus handge-
gossener Duftkerzen, hergestellt in Deutschland. 

Entzückende Geschenke, die lange Freude bereiten: vegane Duftkerzen mit bis zu 40 Stunden 
Brenndauer. (Fotos: Raumzauber-Sinnwelt)
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Beauty

HAU T  C O N T O U R E
COSMETICS

Beauty fu l  G low and As thet ic

YAVU 
IRI PEN

VOLUMENAUFBAU MIT 
HYALURON OHNE 
NADEL

beauty
for 
your skin

Haut Contoure
Cosmetics

Lange Straße 49
04683 Naunhof

Termine nur Samstag nach 
Vereinbarung 

034293 / 553600

www.haut-contoure.de
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Der Muttertag ist eine willkommene Gelegenheit, um mit einer 
kleinen oder größeren Aufmerksamkeit Wertschätzung und 
Liebe zu zeigen. Selbstverständlich sollte dies an den anderen 
364 Tagen auch nicht zu kurz kommen! Wer die Tradition des 
Muttertagsgeschenks zelebrieren möchte, findet besonders in 
Drogerien, Parfümerien und Beauty-Onlineshops Inspiration.

Eine hübsche Karte, ein paar ehrliche liebe Worte und ein 
schönes Geschenk: Welche Mutter freut sich nicht über eine 
besondere Aufmerksamkeit ihres Kindes? Es muss gar keine 
große finanzielle Investition sein, die Müttern ein Lächeln ins 
Gesicht und ein paar Tränen der Rührung in die Augen treibt. 
Was zählt, ist die Geste und der persönliche Gedanke daran, 
was Mama denn gefällt und ihr Freude macht. Darum sollten 
Kinder – und dabei ist es ganz egal, wie alt sie sind – den 
Muttertag gelassen angehen, Perfektionismus hintenanstel-
len und mit Freude ein Geschenk aussuchen. Aber welches?

Parfum: Mama, du bist dufte
Parfum ist ein sehr persönliches Geschenk. Das Auswählen 
eines Duftes kostet Zeit, denn es ist nicht ganz einfach, he- 
rauszufinden, welche Duftnoten zu der Persönlichkeit und den 
Vorlieben der Mutter passen. Darum: Gut beraten lassen und 
sich dabei an Parfums orientieren, die die Mutter bereits gerne 
und oft benutzt. 

Lippenstift: Ich könnt dich knutschen!
Ein Lippenstift, besonders in einer lebhaften Farbe wie Rot, 
symbolisiert Eleganz, Stil und Selbstbewusstsein. Rote Lippen 
schmeicheln jeder Frau und sind ein zeitloser Klassiker, der 
das Erscheinungsbild sofort frischer, vitaler und strahlender 
macht. Welche Mutter könnte da schon widerstehen?! Wichtig 
zu beachten: Warme Rottöne (Orange, Kupfer, Erdbeere) pas-
sen sehr gut zu einem warmen Unterhautton. Ein blaustichi-
ges Rot ist ideal für einen kühlen Hautunterton.

Badezusatz: Tauch‘ doch mal ab
Mütter haben oft einen hektischen Alltag voller Termine und 
Verpflichtungen. Zeit für sich, Ruhe und Entspannung kommen 
oft zu kurz. Wer seiner Mutter eine Auszeit schenken möch-
te, kann z. B. einen Wellnesskorb mit allerlei Utensilien und 
Pflegeprodukten für ein Wochenende im Home Spa schenken. 
Badezusatz, Gesichtsmaske, Augenpads, Fußbad, Nagellack & 
Co sowie ein paar Pralinen und ein Buch machen Mama gleich 
mehrmals eine Freude.

www. beautypress.de (Text redaktionell gekürzt)

Nur das Beste für die Beste  
(Mama der Welt)

(Foto: Adobe Stock – Надія Коваль)
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Gesundheit

Unser Leben ist bewegt, dynamisch und laut. Jeden Tag sind 
Millionen von Menschen Alltagslärm ausgesetzt – wie lauter 
Musik, Krach im Straßenverkehr oder auf Baustellen. Das hat 
Folgen: Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass 
bis zum Jahr 2050 über 700 Millionen Menschen an einer Art 
von Hörverlust leiden werden. Doch um sozial aktiv und gesund 
zu bleiben, ist gutes Hören unerlässlich. Hier helfen Hörgeräte. 
Aber: Viele sehen diese noch immer als Stigma, scheuen des-
halb den Gang zum Hörakustiker. Im Schnitt, so zeigen Studien, 
werden Hörprobleme sieben bis zehn Jahre zu spät behandelt.

Kleinstes Wunderwerk im Ohr: Unsichtbar und jetzt auch 
aufladbar
Das muss gar nicht sein. Denn heutzutage haben Hörgerä-
te nichts mehr mit den klobigen Hörhilfen von früher zu tun. 
Längst sind sie zu wahren Wunderwerken in Miniaturform ge-
worden. Eines der kleinsten auf dem Markt ist das Silk von Sig-
nia. Jetzt bringt der Erlanger Hörgerätehersteller eine neue Ge-
neration des Silk heraus, die noch näher an dem dran ist, woran 
wir uns mittlerweile bei elektronischen Geräten gewöhnt ha-
ben: einfaches Aufladen statt umständlichem Batteriewechsel. 
Denn mit Silk Charge&Go IX präsentiert Signia das Gerät auch 
als wiederaufladbare Akku-Variante. „Kaum zu glauben, was so 
ein kleines Gerät alles kann“, sagt Hörakustikermeister Mathias 
Helfer. „Das Silk ist ein sogenanntes CIC-Hörgerät (Completely 
in the Canal). Mit gerade einmal 12 Millimetern Größe sitzt es 

fast unsichtbar im Ohr. Und durch den eingebauten Lithium-
Ionen-Akku erreichen die Hörgeräte eine Laufzeit von bis zu 28 
Stunden – ohne Pause.“ Der dazugehörige Charger wird über 
USB 3.0 oder per Induktion aufgeladen und verfügt über eine 
eingebaute Powerbank für unterwegs. So können die Hörge-
räte ohne externe Stromquelle bis zu viermal voll aufgeladen 
werden. Auch sonst steckt große Technologie in dem kleinen 
Gehäuse: Das Silk Charge&Go IX basiert auf der neuen Integ-
rated Xperience Plattform von Signia und ist dank sogenannter 
binauraler OneMic-Direktionalität das weltweit einzige CIC-
Hörgerät mit Direktionalitätstechnologie. Die hilft Hörgeräte-
trägerInnen, Sprache in lauten Umgebungen klar zu hören.

Ein Wunderwerk der Technik
Verschiedene Aufsätze („Click Sleeves“) sorgen für flexiblen 
Komfort im Ohr, so dass die Silk Geräte ohne Maßanfertigung 
schnell verfügbar und trotzdem bequem zu tragen sind. „Mit 
dem Silk Charge&Go IX erfüllen wir jetzt einmal mehr den Kun-
denanspruch an Hörgeräte mit modernem, maximal diskretem 
Design, gepaart mit leichter und alltagstauglicher Handhabung 
und Spitzentechnologie, die wir von moderner Consumer Elec- 
tronic kennen“, freut sich Mathias Helfer. „Denn brillantes Hö-
ren ist wichtig für unseren Alltag. Dass wir hier mit Hörgeräten 
ein bisschen nachhelfen, muss ja keiner sehen.“

Helfer Hörsysteme | www.helfer-hoersysteme.de

Gutes Hören muss man nicht sehen
Signia bringt das kleinste wiederaufladbare Hörgerät der Welt auf den Markt

WWW.HELFER-HOERSYSTEME.DE

ZENTRALE WURZEN: JACOBSGASSE 17 • TEL.: 03425/852286
FILIALE WURZEN: BADERGRABEN 12 • TEL.: 03425/8530414
FILIALE NAUNHOF: MARKT 5 • TEL.: 034293/558757
FILIALE GROITZSCH: BREITSTR./ECKE SCHULGASSE • TEL.: 034296/744640

JETZT
EINFACH
TESTEN

Die kleinsten wiederaufladbaren 
Hörgeräte der Welt
Wenn aufladbar unsichtbar wird.

Foto: Signia

Silk Charge & Go IX
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Bildung / Stellenmarkt

Brandis bei Leipzig in Vollzeit – unbefristet.

Energie wenden. Jetzt. Gemeinsam. Mit uns.

Servicetechniker PV (m/w/d)  
Interessiert?   Hier bewerben:

Technischer  
Anlagenbetreuer PV (m/w/d)  
Interessiert?   Hier bewerben:

Wir suchen dich!

www.juwi.de/karriere

Vorreiter der Energiewende mit Sitz in Brandis

Als einer der Pioniere für erneuerbare Energien in Deutschland 
ist JUWI mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bran-
dis aktiv. Von hier aus plant, baut und betreut das Unternehmen 
Projekte in Sachsen und darüber hinaus.

JUWI ist einer der führenden Spezialisten im Bereich der er-
neuerbaren Energien und bietet die komplette Projektentwick-
lung sowie weitere Dienstleistungen rund um den Bau und die 
Betriebsführung von Windparks und Solaranlagen an. Seit mehr 
als 25 Jahren plant und errichtet das Unternehmen Wind- und 
Solarparks im In- und Ausland. Weltweit beschäftigt JUWI rund 
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2014 ist die Mann-
heimer MVV Energie Eigentümer der JUWI-Gruppe. JUWI gehört 
damit zum starken Verbund kommunaler Versorgungsunterneh-
men.

Die Heimat von JUWI in Ostdeutschland ist gleichzeitig ein 
Vorzeigeprojekt der Energiewende: In den Jahren 2008 und 
2009 hat JUWI auf einem ehemaligen Militärflugplatz in den 
Gemeinden Brandis und Bennewitz östlich von Leipzig den da-
mals größten Solarpark Deutschlands errichtet. 2011 wurde der 
Solarpark noch einmal auf 52 Megawatt erweitert und im glei-
chen Jahr die JUWI-Niederlassung in Brandis eröffnet. Im Jahr 
2013 hat JUWI im Energiepark dann eine Biogaseinspeiseanlage 
realisiert. Nun könnte ein weiterer wichtiger Baustein auf dem 
Weg zu einer Komplettversorgung mit erneuerbaren Energien 
im Energiepark realisiert werden: In Abstimmung mit der Stadt 
Brandis plant JUWI direkt angrenzend an den Energiepark Wald-

polenz bis zu fünf Windenergieanlagen. Damit würde die Er-
zeugungskapazität des Energieparks um etwa 37,5 Megawatt 
steigen. Die fünf Anlagen würden in etwa die Strommenge pro-
duzieren, die von 31.000 Haushalten jährlich verbraucht wird.

Bislang hat JUWI an rund 200 Standorten mehr als 1.250 
Windenergie-Anlagen errichtet und mehr als 2.000 PV-Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von rund 3.800 Megawatt ans Netz 
gebracht. „Mit dieser Erfahrung möchten wir dazu beitragen, 
in unserer Region eine zukunftsfähige Energieversorgung auf-
zubauen“, erklärt Karsten Tietz, der die Akquisition bei JUWI in 
Ostdeutschland leitet. Auch in Sachsen werden zurzeit große 
Anstrengungen unternommen, um das zwei Prozent Flächen-
ziel für die Nutzung der Windenergie zu erreichen.

Gemeinden profitieren
Von den Projekten profitieren ganz konkret auch die umliegen-
den Gemeinden: Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) er-
möglicht den Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern um 
jedes Windrad Einnahmen von 0,2 Cent je produzierter Kilo-
wattstunde. Und das über die 20 Jahre währende EEG-Vergü-
tungsdauer hinweg. Das Geld bleibt in der Gemeinde und kann 
für Investitionen vor Ort genutzt werden. Dort, wo die Kommu-
nen über eigene Flächen für Windenergie-Anlagen verfügen, 
fließen zusätzlich Pachteinnahmen in die Gemeindekassen.

PM, JUWI GmbH (Fotos: JUWI GmbH)
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Gefährliche Landstraße
Sicherer unterwegs: Abstand halten, 
vorsichtig überholen, Verkehrsalarme nutzen

Über die Einführung eines generellen Tempolimits auf 
Autobahnen wird in Deutschland heftig gestritten – mit 
Abstand am gefährlichsten aber sind Fahrten auf der 
Landstraße. So kamen im Jahr 2022 nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes 57 Prozent aller im Straßen-
verkehr Getöteten auf Landstraßen ums Leben, 32 Prozent 
bei innerörtlichen Unfällen und „nur“ elf Prozent auf Au-
tobahnen. 

Als Hauptursache für die hohe Zahl der Opfer auf Land-
straßen werden Risikofaktoren wie die fehlende Trennung 
zum Gegenverkehr, schlechte Überholmöglichkeiten oder 
Bäume neben der Fahrbahn genannt. Tatsächlich fühlen 
sich einer Umfrage zufolge 53 Prozent der Autofahrinnen 
und Autofahrer durch das Überholverhalten anderer häu-
fig gefährdet.

Tipps für sicheres Fahren auf der Landstraße
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hat wichtige 
Tipps für ein sicheres Fahren auf der Landstraße zusam-
mengestellt.
1. Ist die Geschwindigkeit auf unter 100 km/h begrenzt, 

hat dies stets einen Grund – wie an Kreuzungen, bei be-
sonders vielen Kurven, schlechten Straßenverhältnissen 
oder an schlecht einsehbaren Feldwegen. Die Geschwin-

Überholen sollte man auf der Landstraße nur, wenn man den Gegenver-
kehr und die gesamte Strecke einsehen kann, die man zum Überholen 
benötigt. (Foto: djd/www.saphe.dk/lotharnahler – stock.adobe.com)

SAVE THE DATE 
Erleben Sie 50 Jahre Volkswagen Golf und lassen Sie 

uns diese unvergesslichen Momente gemeinsam feiern!

 Wann: Freitag, 24.05.2024 von 10 bis 19 Uhr 
  Samstag, 25.05.2024 von 9 bis 13 Uhr

 Wo: Am Niederholz 45 
  04288 Leipzig / Liebertwolkwitz

 Was: Markteinführung Golf 8 PA 
  Tolle Angebote (Garantieverlängerung geschenkt) 
  Ausstellung aller Modelle (Golf 1 bis 8) 
  Gewinnspiel (Tickets für das GRIP Motorevent) 
  Viele weitere Highlights

  www.autohaus-burkard.de

50
Jahre
Golf KADYK & KADYK GbR

MEISTERBETRIEB
der KFZ-INNUNG

www.kadyk.de

• Abschleppdienst Tag & Nacht
• Assistance Partner
• Autoverwertung
• Reifenservice
• HU/AU täglich
• Glasservice
• und vieles mehr ...

Siedlung Nr. 28 • 04683 Ammelshain
Tel. (03 42 93) 3 23 04 • Fax (03 42 93) 5 53 82

Informieren

Entdecken

Erleben

Folgen Sie uns auf:
youtube.com/@druckhausborna

LLJ Landkreis Leipzig 
Journal onlineLLJ Landkreis Leipzig 
Journal online
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SOFORT VERFÜGBARE T6.1
Entdecken Sie die Vielseitigkeit der VW T6.1 Modelle für Ihr Unternehmen

Jetzt Angebot
   sichern! Autohaus Graupner GmbH     Gewerbeallee 2     04821 Brandis

www.autohaus-graupner.de post@autohaus-graupner.de+49 34292 6500

Als Ihr zuverlässiger Nutzfahrzeuge-Partner, können wir Ihnen aktuell sofort verfügbare Lagerbestände an 
VW T6.1 Modellen zu besonders günstigen Konditionen anbieten – vom praktischen Kastenwagen über den 
flexiblen Kombi bis hin zum komfortablen Caravelle und robusten Pritschenwagen.

Scannen Sie einfach nebenstehenden QR-Code ein und Sie gelangen direkt zu unserem Fahrzeugbestand.

digkeit sollte zudem stets an Sicht-, Witterungs- und 
Verkehrsverhältnisse angepasst sein.

2. Abstand halten, die Faustregel lautet „Abstand = halber 
Tachostand in Metern“, bei Tempo 100 wären dies also 
mindestens 50 Meter.

3. Nicht ablenken lassen – das Handy hat beim Autofahren 
Pause.

4. Nur überholen, wenn man den Gegenverkehr und die 
gesamte Strecke einsehen kann, die man zum Überholen 
benötigt.

5. Mit Wild rechnen.

Verkehrsalarme helfen, Geschwindigkeitsbegrenzungen 
einzuhalten
Es gibt also genug Gründe, auf der Landstraße achtsam 
und vorausschauend zu fahren, ganz abgesehen davon 
kann es beim Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit 
sehr teuer werden. Unterstützung bei der Einhaltung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen bieten moderne Verkehrs- 
alarme wie Saphe Drive Pro, alle Infos dazu: www.saphe.
com/de. „Solche Verkehrsalarme waren ursprünglich als 
'helfende Hand' im Verkehr gedacht, um Bußgelder und 
Unfälle zu vermeiden, heute fungieren sie auch als 'Assis-
tent', der hilft, Geschwindigkeitsbeschränkungen konse-
quent einzuhalten“, erklärt Saphe-Gründer Freddy Søren-
sen. Über ein GPS-gesteuertes Tachometer wird auf einem 
großen Display immer die exakte aktuelle Geschwindigkeit 
angezeigt, dazu erfasst das Gerät die Geschwindigkeitsbe-
grenzungen auf allen größeren Straßen und Autobahnen 
in Deutschland und Europa. Bei Überschreitung der Be-

schränkung gibt das Gerät diskret eine Warnung aus. Der 
Verkehrsalarm erfordert zwar ein Abo, ist dafür aber in der 
Anschaffung günstig. Dank Abo verfügt man zudem stets 
über die neuesten Updates und Funktionen.

djd

Verkehrsalarme, die ursprünglich als eine „helfende Hand“ im Verkehr 
gedacht waren, um Bußgelder und Unfälle zu vermeiden, fungieren nun 
auch als „Assistent“, mit dessen Hilfe man Geschwindigkeitsbegren-
zungen konsequent einhalten kann. (Foto: djd/www.saphe.dk)
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SH
Sandy Hofmann Immobilien
- Beratung - Bewertung - Finanzierung - Vermittlung -

□ Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen/vermieten,

□ Sie möchten Ihre Immobilie unverbindlich 
bewerten lassen,

□ Sie benötigen Beratung bei Finanzierungsfragen

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme!

P.S.:

Ein Tipp von Ihnen ist uns bares 
Geld wert. Sollte durch Sie nach-
weislich ein neuer Kontakt und 
einen anschließende Objektver-
marktung unsererseits entstehen, 
erhalten Sie 10% der eingehenden 
Maklerprovision! 

Auf unser Fundament können Sie bauen!

Kontakt: 

Dipl. Immobilienwirt (FH) 

Herr Sandy Hofmann 
Brandiser Str.18 
04824 Brandis OT Beucha 
Tel.:    034293/45 25 36
Email: info@s-h-immo.de 
Web.:  www.s-h-immo.de 

Sandy Hofmann Immobilien
- Beratung - Bewertung - Finanzierung - Vermittlung -

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten,
Sie möchten Ihre Immobilie 
unverbindlich bewerten lassen
Sie benötigen Beratung bei 
Finanzierungsfragen

Auf unser Fundament können Sie bauen!

IMMOBILIEN

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme!

SH

Büro: Bahnhofstraße 28
04683 Naunhof

Der Erwerb von Wohneigentum ist für viele Menschen eine 
der größten Investitionen in ihrem Leben. Wer kann sich 
schon eine Immobilie ohne ein Bankdarlehen leisten? Die 
Konditionen dafür hängen von verschiedenen Faktoren ab, 
zum Beispiel dem eingebrachten Eigenkapital, Sicherheiten 
in Form von bereits vorhandenem Wohneigentum, von der 
gewünschten Höhe der monatlichen Rate und der Dauer 
der Zinsbindung. Oft kann eine Förderung der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) den Kauf oder Bau einer Immobilie 
deutlich erleichtern.

Vorteile eines KfW-Darlehens
Bei KfW-Darlehen handelt es sich um vom Staat subventi-
onierte Kredite. In der Regel werden mit ihnen keine kom-
pletten Immobilienfinanzierungen getätigt, sie dienen viel-
mehr als Ergänzung. Ihre Zinsen sind meist niedriger als die 
marktüblichen Konditionen. Außerdem gibt es Tilgungszu-
schüsse, die je nach Förderprogramm zum Tragen kommen 
können. „Diese Zuschüsse müssen Darlehensnehmer nicht 
zurückzahlen, sie sind also ein Bonus. Sie werden nach Ab-
schluss der Baumaßnahme, für die man die Förderung erhal-
ten hat, dem KfW-Darlehen gutgeschrieben“, erklärt Maik 
Korpjuhn, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Lü-
beck. Auf diese Weise reduzieren die Tilgungszuschüsse die 
Restschuld und die verbleibende Laufzeit. Zudem kann die 
KfW-Förderung die Konditionen des Hauptdarlehens positiv 
beeinflussen: Einige Kreditinstitute betrachten das KfW-Dar-
lehen als Eigenkapital und bieten Kreditnehmern entspre-
chend bessere Konditionen in Form von niedrigeren Zinsen 

an. Ein weiterer Vorteil: Für einen Zeitraum von ein bis fünf 
Jahren ermöglicht die KfW tilgungsfreie Anlaufjahre. „Wenn 
das Vorhaben förderfähig ist, lohnt es sich in vielen Fällen, 
einen KfW-Kredit einzubeziehen“, resümiert Korpjuhn.

Der Weg zum Antrag
Zuerst ist zu prüfen, ob das Vorhaben förderfähig ist und wel-
ches Programm dafür infrage kommt: Handelt es sich um ei-
nen Neubau oder um den Kauf einer Bestandsimmobilie? Ist 
der Antragsteller alleinstehend oder ist ein Förderprogramm 
für Familien relevant? Kann ein Darlehen, ein Zuschuss oder 
sogar beides in Anspruch genommen werden? „Da ein KfW-
Kredit ohnehin nie direkt bei der KfW beantragt wird, ist es 
sinnvoll, die Fördermöglichkeiten und Konditionen von An-
fang an mit einem Kreditinstitut, das Baufinanzierungen an-
bietet und mit der KfW kooperiert, oder einem Vermittler wie 
Dr. Klein zu besprechen“, rät Korpjuhn: So könne die passende 
Möglichkeit für die individuelle Situation gefunden werden. 
Ist der richtige Partner gefunden, sind KfW-Darlehen aufge-
baut wie jede andere Baufinanzierung auch. Die Erstprüfung 
erfolgt durch die Bank, mit der das Bau- oder Kaufvorhaben 
finanziell realisiert werden soll.

djd

Mit Geld vom Staat ins neue Zuhause
So können KfW-Darlehen den Immobilienkauf erleichtern

Die STADTJOURNALE
Informieren. Wirksam werben. Erfolgreich sein.

Solide finanziert ins eigene Zuhause: KfW-Darlehen mit günstigen Zin-
sen können den Immobilienkauf spürbar erleichtern. (Foto: djd/Dr. Klein 
Privatkunden/Getty Images/alvarez)
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Beratung & Verkauf 
Lieferung & Montage

Hauptstraße 1 | 04808 Wurzen / Kühren
Tel.: 034261 61 04 7 | Mail: zentrale@gottschlich-gmbh.de

Hauptstraße 1 | 04808 Wurzen / Kühren
Tel.: 034261 61 04 7 | Mail: info@gottschlich-gmbh.de

Telefon 0172 3401473

Ulrich Altner
Landschaftspflege 
Kommunalarbeiten

Lessingstr. 13 • 04683 Naunhof

- Gewässerunterhalt
- Stubbenfräsen / Rodungen / Fällarbeiten

- Brennholz/gesiebter Mutterboden
- Kleincontainerdienst mit Multicar

seit 1991

Zum Start in die warme Jahreszeit, vor der Winterpause oder 
einfach zwischendurch: Gartenmöbel benötigen ebenso wie 
der Terrassenbelag oder der Gartenzaun eine regelmäßige 
Pflege, um ihr attraktives Äußeres zu behalten. Wenn sich 
Schmutz erst einmal über längere Zeit in Poren und Ritzen des 
Mobiliars festsetzt, lässt er sich später nur noch schwer ent-
fernen. Das gilt vor allem für das Naturmaterial Holz, das im 
grünen Wohnzimmer besonders beliebt ist. Um Verunreinigun-
gen zu beseitigen, können Gartenbesitzer zu Handbürste und 
Wischlappen greifen – allerdings ist dies sehr mühselig und 
zeitaufwendig. Gründlicher, schneller und bequemer geht es 
mit der passenden Technik: Denn auch zahlreiche Holz-Ober-
flächen lassen sich problemlos mit einem Hochdruckreiniger 
reinigen.

Sauber auf schnelle und sparsame Weise
Mögliche Sorgen, das Holz beim Reinigen zu beschädigen, sind 
überflüssig. Mit der richtigen Einstellung und dem passenden 
Zubehör lassen sich Hochdruckreiniger bedenkenlos verwen-
den. Vor allem bei Belägen aus Weichholz wie Fichte oder Bu-
che sollte der Wasserdruck reduziert werden. Grundsätzlich ist 
auf Holzterrassen ein Flächenreiniger zu empfehlen. Dank des 
verstellbaren Düsenabstands zur Oberfläche lassen sie sich 
damit mühelos und gründlich reinigen. Tipp: Sollte der Hoch-
druckreiniger ohne weiteres Zubehör zum Einsatz kommen, ist 

darauf zu achten, dass stets mit einem flachen Strahl und ei-
nem ausreichenden Abstand von mindestens 20 Zentimetern 
zur Oberfläche gearbeitet wird. So lässt sich Schmutz auch an 
Stellen beseitigen, an die ein Wischlappen nicht hinkommt. Für 
ein schnelles und gleichzeitig ressourcenschonendes Arbeiten 
eignen sich Aufsätze wie die „eco!Booster“-Düse von Kärcher. 
Die Steigerung der Reinigungsleistung um 50 Prozent im Ver-
gleich zu einer üblichen Flachstrahldüse ermöglicht ein sehr 
gründliches und schnelles Vorgehen. Das spart nicht nur Zeit, 
sondern auch Wasser und Energie. Ob es um Holzoberflächen 
wie Zäune oder Gartenmöbel, um Garagentore, Fassaden oder 
die gründliche Fahrzeugpflege geht, der breite und gleichmäßi-
ge Hochdruckstrahl der Spezialdüse lässt sich vielfältig nutzen.

Reinigen und pflegen in einem Schritt
Zusätzlich empfehlen sich Reinigungsmittel, die pflegende 
Komponenten enthalten. Bei Holz kommt es aufs jeweilige 
Material an: Während widerstandsfähige Holzarten wie Teak, 
Eukalyptus oder Robinie auf natürliche Weise witterungsbe-
ständig sind, gelten lackierte Gartenmöbel aus Weichhölzern, 
zum Beispiel aus Buche oder Fichte, als pflegebedürftiger. Gute 
Holzreiniger kombinieren die schmutzlösende Wirkung mit ei-
ner UV-Schutz-Formel und einer Intensivpflege. Unter www.
kaercher.com gibt es mehr Tipps.

djd

Sauber mit Hochdruck
Tipps für die einfache Reinigung von Gartenmöbeln und Terrassenbelägen aus Holz

Sauber und effizient: Mit speziellen Düsen sparen Hausbesitzer beim 
Reinigen nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit. (Fotos: djd/
Alfred Kärcher)

Gehört bei vielen Hochdruckreinigern zum Lieferumfang: ein Flächenrei-
niger für ein gleichmäßiges und schonendes Vorgehen.
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Bauen / Wohnen / Einrichten

Interior-Fans wissen: Textilien machen 
einen Raum wohnlich. Vor allem das Ba-
dezimmer wird erst nach dem Platzieren 
eines flauschigen Badezimmersteppichs 
und passenden Handtüchern zum per-
sönlichen Rückzugsort. Selbst in der 
Dusche muss nicht auf das wohnliche 
Material verzichtet werden. Der textile 
Brauseschlauch hansgrohe Designflex 
macht diesen Ort dank seiner warmen 
Haptik und Optik noch behaglicher. Und 
das Beste am innovativen Produkt: Das 
robuste Garn des Brauseschlauchs wur-
de aus recycelten Plastikflaschen her-

gestellt. So ist er nicht nur ein innovati-
ves und modernes Designstück, sondern 
trägt zur Kreislaufwirtschaft bei und un-
terstützt einen nachhaltigen Lebensstil.

Langlebige Einzelstücke
Das Material aus recyceltem PET garan-
tiert Langlebigkeit und Beständigkeit 
gegenüber Feuchtigkeit. Aufgrund die-
ser Eigenschaften wird recyceltes Garn 
auch in weiteren Bereichen, die enorme 
Witterungsbeständigkeit fordern, ver-
wendet. So nutzen auch die Segeltech-
nik, die Outdoormöbelproduktion sowie 
die Medizintechnik das wiederaufberei-
tete Material. Eine innovative Flecht-
technik sorgt für eine enge Verwebung 
der einzelnen, mehrfarbigen Fäden. Die-
se Technik verleiht dem Brauseschlauch 
sein individuelles Aussehen. Er ist in 
sechs Farben erhältlich. Somit passt er 
ideal zum FinishPlus Oberflächenpro-
gramm.

Leichtigkeit trifft Sicherheit
Der innovative Brauseschlauch lädt Un-
beschwertheit unter die Dusche ein. Das 
Produkt wiegt circa 30 Prozent weniger 

als ein herkömmlicher Brauseschlauch 
der Premiummarke. Für eine einfache 
Installation ist Designflex mit allen gän-
gigen Handbrausen kompatibel. Das eng 
verwobene Garn führt zu einer beson-
ders wasserfesten und schmutzabwei-
senden Oberfläche des Schlauchs. So 
ist der Textilschlauch besonders leicht 
zu reinigen. Selbstverständlich hält der 
recycelte Brauseschlauch alle Trinkwas-
sergesetze und -vorschriften ein.

Weitere recycelte Kollektionshighlights
Planet Edition nennt die Premiummarke 
ihre Kollektion besonders nachhaltiger 
Produkte aus recyceltem Kunststoff. So 
wird neben Designflex auch eine be-
sonders wassersparende Handbrause 
aus Kunststoffrezyklat angeboten. Die 
Pulsify Planet Edition verbraucht nur 
rund 6 Liter Wasser pro Minute. Das Pro-
duktsortiment umfasst außerdem die 
beliebte Accessoire-Kollektion WallSto-
ris Planet Edition. Alle Produkte haben 
eine warme Optik in der Trendfarbe 
Sand.

akz-o

Wohnliches Material für die Dusche

Jedes Produkt ein nachhaltiges Unikat: Der 
innovative Brauseschlauch Designflex über-
zeugt nicht nur durch sein Garn aus recycelten 
PET-Flaschen. Er ist auch optisch und haptisch 
ein Highlight für den Duschbereich. (Foto: hans- 
grohe/Hansgrohe SE/akz-o)

Mitarbeiter (m / w / d) gesucht! Jetzt bewerben!
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Trauer

(Foto: Adobe Stock – Thaut Images)

Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können.

– Dietrich Bonhoeffer –

GESTECKE, HERZEN
URNEN- & SARGSCHMUCK

TRAUERSTRÄUSSE
KRÄNZE, FRIEDWALD

Blumen trösten, wenn Worte fehlen

Die Floristikfachgeschäfte
Naunhof * Ladestraße 5 * 034293 / 484284

Engelsdorf * Hugo-Aurig-Str. 7 * 0341 / 30810089
www.raumzauber-sinnwelt.de *                .
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Hugo-Aurig-Straße

An der Grundschule

ALDI

Getränke-
welt

AngelSpezi

My Loc 
Village

Fa. Vossloh

Sächsische 
Haustechnik

Bahnhof ca. 100m

Hugo-Aurig-Straße 7

Das Floristikfachgeschäft

2X
FÜR SIE
VOR ORT

Raumzauber-Sinnwelt
Das Floristikfachgeschäft
Inhaberin: Claudia Tenner
Seit 2021 in Engelsdorf

Hugo-Aurig-Straße 7 · 04319 Leipzig / Engelsdorf
Fon: 03 41 / 65 83 59 13

Seit 2013 in Naunhof
Ladestraße 5b · 04683 Naunhof

Fon: 03 42 93 / 48 42 84

idee@raumzauber-sinnwelt.de
www.raumzauber-sinnwelt.de

Online-Shop: 
www.floristikservice-leipzig.de

SEIT 2021 AUCH INENGELS-DORF

Farbenfrohe Floristik
Hochzeit & Trauer
Ideen mit Pflanzen

Zauberhafte Dekorationen
Elegante Wohnaccessoires

Köstliche Präsente und 
Geschenkideen

Schokoladige Überraschungen
Tee-, Kaffee- und Wein-Genuss 

mit allen Sinnen
Lieferservice & 

bundesweiter Blumenversand
Regionaler Online-Shop

MATHIAS NOWAK
* 21. 06. 1965 † 20. 03. 2024

mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

Besonderen Dank gilt der Praxis Dr. Kittner 
sowie dem Bestattungshaus Hänsel und der 
Rednerin Frau Zimmermann

In Stiller Trauer
Birgit mit Hansi und Kindern
Reiner mit Petra und Kindern 

allen, die sich In stiller Trauer beim Tode unseres
Bruders, Onkels und Schwager

Herzlichen Dank

Es war in unserem tiefen Schmerz 
ein großer Trost zu erfahren, wie viel Liebe, 
Freundschaft und Wertschätzung unserem

Wir bedanken uns für die vielen 
Beweise der Anteilnahme 
in Wort und Schrift,
für Blumen- und Geldzuwendungen.

entgegengebracht wurden.

22.03.2003    17.03.2024*

Tim Birk

Danksagung
Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Danksagung
Allen, die sich in den Stunden des Abschied-
nehmens von meinem lieben Mann, 
meinem Vater, unserem Opa, 
meinem Uropa und unserem Onkel

Peter Richter 
* 09. 01. 1936 † 25. 03. 2024

mit uns verbunden fühlten und Ihre Anteil-
nahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
brachten,sagen wir hiermit herzlichen Dank. 
Unser besonderer Dank gilt dem Pflege-
dienst Holzhäuser, der Tagespflege der Dia-
konie Naunhof, dem Bestattungshaus Hänsel 
und der Rednerin Frau Raschke-Maaß
für Ihre tröstenden Worte.

In stiller Trauer und liebevoller Erinnerung
Deine Frau Thea, 
Dein Sohn Thomas mit Sandra, 
Deine Enkelinnen Luisa, Olivia, Mariella, 
Deine Enkel Sven und Tom - Niclas, 
Deine Urenkelin Frida sowie im Namen 
aller Angehörigen.

Foto: Adobe Stock / 
Anatoliy Sadovskiy

Gisela Jackisch

Wir trauern

geb. 01.04.1931          gest. 15.04.2024

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung Gnade.

In stiller Trauer
Deine Nichten und Neffen mit Familien
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 

um 14.00 Uhr auf dem Alten Friedhof in Naunhof statt.
findet am Montag, dem 13.05.2024 

um unsere liebe Tante und Schwägerin

geb. Wildenhain
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Kreistagswahlen
Bei den Wahlen zum Kreistag handelt es sich um eine Kom-
munalwahl, die in der Regel alle fünf Jahre stattfindet. Zur 
Durchführung der Wahl wird das Gebiet des Landkreises in 
einzelne Wahlkreise eingeteilt. In jeden dieser Wahlkreise 
können die Parteien und Wählervereinigungen unabhängig 
voneinander einzelne Wahlvorschläge einbringen. Die Kandi-
datur von Einzelbewerbern/-innen ist hingegen nicht zuläs-
sig.

Ortschaftsratswahlen
Bei den Wahlen zum Ortschaftsrat handelt es sich um eine 
Kommunalwahl, die in der Regel alle fünf Jahre stattfindet. 
Das Wahlgebiet ist die Ortschaft. Ortschaftsratswahlen er-
folgen regelmäßig nach dem Grundsatz der Verhältniswahl 
anhand der Wahlvorschläge von Parteien und Wählerverei-
nigungen. Vorraussetzung ist jedoch, dass mindestens zwei 
gültige Wahlvorschläge (Listen) eingereicht wurden und de-
ren Bewerberzahl zusammen mindestens zwei Drittel der zu 

vergebenden Sitze im Ortschaftsrat entspricht (§ 30 Sächs-
GemO). In den übrigen Fällen, z. B. wenn nur ein oder kein 
Wahlvorschlag zugelassen wird, findet eine Mehrheitswahl 
ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber/-innen statt.

Gemeinderatswahlen
Bei den Wahlen zum Gemeinderat handelt es sich um eine 
Kommunalwahl, die in der Regel alle fünf Jahre stattfindet. 
Das Wahlgebiet ist die Gemeinde. Die Bildung von einzelnen 
Wahlkreisen ist zulässig, jedoch nicht zwingend. Gemeinde-
ratswahlen erfolgen regelmäßig nach dem Grundsatz der 
Verhältniswahl anhand der Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählervereinigungen. Vorraussetzung ist, dass mindestens 
zwei gültige Wahlvorschläge (Listen) zugelassen wurden und 
deren Bewerberzahl zusammen mindestens zwei Drittel der 
zu vergebenden Sitze im Gemeinderat entspricht (§ 30 Sächs-
GemO). In den übrigen Fällen, z. B. wenn nur ein oder kein 
Wahlvorschlag zugelassen wird, findet eine Mehrheitswahl 
ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber/-innen 
statt.

Wahlberechtigt sind jeweils die Bürger, d. h. 
diejenigen Deutschen und EU-Bürger, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
seit mindestens drei Monaten im 
jeweiligen Wahlgebiet wohnen.

www.wahlen.sachsen.de

Kreistage, Ortschaftsräte, Gemeinderäte, Stadträte am 09. Juni 2024

Neue Ideen werden oft belächelt und bekämpft, bevor sie akzeptiert werden. 
Jahrhunderte vergingen, bis die Sonne als Zentrum unseres Universums und 
die Erde als rund akzeptiert und Naturgesetze wissenschaftlich beschrieben 
wurden. Doch mit dem menschengemachten Klimawandel und zahlreichen Krisen 
können wir uns das finanziell und zeitlich gar nicht mehr leisten. Es gibt bereits 
heute innovative, sicher funktionierende, nachhaltige, bezahlbare Technologien 
und regenerative, kostengünstige Energien. Stimmen sie für Ihr/ unser Naunhof. 
Wählen sie Perspektiven für morgen - statt Parolen von gestern.
(Jens Redmann, Stadtrat in Naunhof, V.i.S.d.P. Jens Redmann, eoljensredmann@gmail.com)





Wohin mit Buntmetall- und Stahlschrott?  
Wohin mit Altpapier?
Zum Standort von Hofmann Metall in der 
Gebrüder-Helfmann-Straße 1a in 04824 Brandis.
Wir sind Experten in nachhaltiger Ressourcen-Rückgewinnung.

Öffnungszeiten:
MO | MI | FR  07:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:00 Uhr
DI | DO            09:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 18:00 Uhr
SA    jeden 1. und 3. Samstag im Monat geöffnet 08:00 - 12:00 Uhr

hofmann-metall.de
brandis@hofmann-metall.de
034292 / 28 60 06

BRANDIS/LEIPZIG

UNSER STANDORT SEIT 01.11.2021

WIR KÜMMERN 
UNS UM IHREN 

SCHROTT


